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PRAAMBEL

Die Altstadt von Lößnitz ist auch heute noch die Mitte der größer gewordenen Stadt mit
ihrem Umland und sie demonstriert diese Stellung durch ihr prägnantes Stadtbild.

Trotz häufiger Zerstörungen durch Stadtbrande, konnte sich die Stadt ihren
charakteri sti schen m ittel al terli chen Grundriß bewahren.'

stlidtebauliche Neuerung€D, wie die strenge Blockrandbebauung
der autogerechte umbau der Moderne gingen zumindest an der
vorbei.

Diesem umstand verdankt Loßnitz sein außergewöhnlich homogenes stadtbild.
Die Art und weise der wegeführung die Proportionierung bzur.Abfolge der straßen-
und Platzräume sowie die bauliche Gestaltung der Eiruelgebaude mit der Johanniskirche
als Höhepunkt bilden jenen unverwechselbaren Charakter, mit dem sich die Bürger der
Stadt Lößnitz identifi zi eren können.
Amtictres gilt auch ftr die ehemaligen "vorstädte" Katzentrimpel, Hasenschwanz und
alte Auer Sraße. Mt ihrer kleinen" fast dorflich wirkenden Baustruktur weisen sie noch
einen zum Teil hohen Crestaltrngswert auf.
Ebenfalls von gestalterischer Bedeutung ist die grunderzeitliche Bebauung an der
unteren Rudolf-Weber-Straße, der Talstra& der unteren Bahnhofstraße, der

der ft,indeneit oder
Altstadt weitgehend



oberalberoder- und der schneeberger Straße sowie
5 und 7, aus den 20er Jahren.

die Wellner-Häuser, Auer Straße 3,

Um die prägnante Stadtgestalt ns erhalten,
Bausubstanzzu achten und an schützen.

ist es wichtig, die vorhandene werfvolle

Der Stadtrat der Stadt Loßnitz
die oben genannten Stadtteile
Zulannft zu bewahren.

ais vertreter der Brirgerschaft hat sich daher entschlossen,
durch die Aufstellung einer Gestaltungssatzung fur die

Die Gestaltungssatzung nach $ 83 SächsBo soll die Gefahren abwehren, die diesen
stadtteilen aus den verschiedensten Richtungen .drohen. sie dient der Erhaltung der
besonderen Eigenart und des Eindrucks der Bauwerke im gesamten Geltungsbereich.

Der Prozeß der negativen Veränderungen der historischen Substanz vollzieht sich meist
in kieinen und kleinsten Schritten. Das heutige, fast grenzenlose Angebot an Bautechnik
und Material ist in der Lage, in kürzeste r Zeit die gewachsene Baugeschichte
auszulÖschen' Deshalb muß allen Bürgern bewußt werden, daß die Summierung
"unbedeutender" Anderungen an einer schleichenden Entwertu ag, zu einer Entstellung
oder zur Mvellierung des stadtbirdes fiihrt.

Das gleiche trifft auch auf die städtebaulichen St:rukturen zu. Die Art, wie die einzelnen
Häuser angeordnet sind: gestaffelg vor-, annickspringend oder in einer Flucht stehend,
macht den Charakter eines Straßenraums aus. Veränderungen in der Straßenflucht, sei es
nun durch veöreiterungen oder Begradigungen, können lebendige, abwechslungsreiche
Raumfolgen erhebli ch stören.

um diese schleichende veränderung und Zerstörung, die sich über Jahnehnte erstrecken
kantl ztt vermeiden, ist es notwendig, die vorhandenen architektonischen und
stiidtebaulichen Werte zu erkennen und durch eine ortsbausatzung z' schützen.

Diese Satzung soll ar einer behutsamen baulichen Entwicklung und Sanierung der Stadt
Lößnitz beitragen. Sie weist auf die vorhandenen städtebaulichen und architehonischen
Zusamrnenhänge hin, um bei der Sanierung nicht unbedacht und unbeabsichtigt
unersetzbare Werte ar opfern, die in ihrer Bedeutung für die Stadt und ihre Bürger
vielleicht erst in späteren Jahren richtig erkannt und verstanden werden.
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SATZUNG

der Stadt Lößnitz [Erzgebirge
über die

Gestaltung der Bauwerke in bestimmten Stadtgebieten

GESTALTUI{GSSATZUI\G

Satzungsbeschluß über die Gestaltungssatzung nach $ 83 SächsBO

i Aufgrund des $ a Abs I und 2 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) vom
21. April 1993 in Verbindung mit $ 83 Abs i Nr 1 bis 4 und Abs 2 der Sächsischen
Bauordnung (SachsBO) vom 26. Juli 1994 beschließt der Stadtrat der Stadt Loßnitz in
seiner Sitzung am 04 06.1997 fo|gende Satzung als örtliche Bauvorschnft zum Schutz
und zur Pfleee des historischen Stadtbildes:

( i ) Die Bestimmungen dieser
Lößnitz, die im beigefugten
bezeichnet sind.

s1
Geltungsbereich

Satzung gelten für die vier
lJbersichtsplan im Maßstab i

Bereiche (Zonen) der Stadt
. 2.750 genau abgegrenzt und

(2) Der als Aniage 1 auf Seite 76
Lößnitz" ist Bestandteil dieser

beigefugte Ub ersi chtspi an
Satzung.

"Gestaltungssatzung der Stadt



Gliederung des Geltungsbereiches :

ZoneI
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Niedergraben, Rudolf-Weber-Straße bis
Ei nmündung Fabri kgasse, Gerbergasse,
Schuhm achergäßchen, Schneeberger
P\atz, Schneeberger Straße bis Haus Nr,
I l, Obergraben, Oesfeldstraße,
Topfmarkt, Marktgasse, Schmi edegasse,
Teichgasse, Schulgäßchen, Kirchgasse,
Marktpl atz, Rathauspl atz, Johanni s platz,
Johannisstraße bis Einmündung B 169,
Johanni sgäßchen, B runnenweg,
Georgenstraße

alte Auer Straße, "Hasenschwanz"
vorderer Teil, Johannisstraße 97-l 11,
Hospitalstraße ab B 169,Twönitzer
Straße bis Einmündung Feldstraße

Talstraße und untere Bahnhofstraße,
unterer Bereich der Rudolf-Weber-
Straße, Oberalberoder Straße 2-7,
Schneeberger Straße I 9-28

Auer Straße 3, 5,7

Altstadt und Katzentumpel
18. u. 19. Jahrhundert,
und z.T.
20. Jahrhundert

ehemalige Vorstädte,
alte Auer Straße undt'Hasenschwanz"
18. und 19. Jahrhundert
und z.T,
20. Jahrhundert

Jahrhundertwende- und
Grunderzeitbebauung

"Wellner Häuser"
20'er Jahre"

ZonefI

Zonelll

Zone IV
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Gestaltungsanforderungen für Zone I

Zone I umfaßt den Bereich Niedergraben, Rudolf-Weber-Straße bis Einmündung
Fabrikgasse, Gerbergasse, Schuhmachergäßchen, Schneeberger Platz, Schneeberger
Straße bis Haus Nr. I l, Obergraben, Oesfeldstraße, Topfmarkt, Madctgasse,
Schmiedegasse, Teichgasse, Schulgäßchen, Kirchgasse, Marktplatz, Rathaus platz,
Johannisplatz, Johannisstraße bis Einmündung B 169, Johannisgäßchen, Brunnenweg,
Georgenstraße.

Diese Zone umfaßt die Gebäude des eigentlichen Stadtkerns, mit Marktplatz,
Rathausplatz und der Rudolf-Weber-Straße als wichtige öffentliche Bereiche, sowie
den sogenannten Katzentümpel mit seiner interessanten städtebaulichen Konstellation
und den vielen im Original erhaltdnen Details. Trotz unterschiedlicher Gebaudealter
entstand hier aufgrund eines einheitlichen Formenkanons ein Bild von
bemerkenswerter gestalterischer Einheit, das es zu bewahren gilt.
Der Bereich der Zone I umfaßt das Sanierungsgebiet der Stadt Lößnitz. Auf die
sensible Einbindung von Baumaßnahmen in das Erscheinungsbild dieser Zone wird
daher besondere Aufmerksamkeit gel egt.

$ 2.1

Allgemeine Anford eru ngen

Alle baulichen Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches sind so zu behandeln, daß

sie sich harmonisch in das Stadtbild einfügen. Bei der Behandlung baulicher Maßnah-

men wird nicht unterschieden zwischen Neubau und Wiederaufbau sowie Umbau, Re-
novierung und sonstigen Arbeiten, die sich auf die äußere Gestalt des Gebäudes aus-

wirken.

Das Einfügen ist besonders gefordert hinsichtlich:

1. der Stellung der Gebäude zueinander sowie zu den Straßen und Plätzen

2. einer gegliederten und maßstäblichen Bauweise in Anlehnung an das historische

Leitbild

(siehe Konrmentar I/Seite 50)

3. der Gleichartigkeit benachbarter Gebäudefassaden mit feinen Unterschieden in
den Proportionen

4 " der Geschlossenheit und Lebendigkeit der Dachlandschaft
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5. der auf Ensemblewirkung abgestellten Wahl der Materialien, Farben und der

Konstruktion (in ihren sichtbaren Teilen)

s 2.2
Erhaltung historischer Bauteile

(i) Bauteile von wissenschaftlicher, künstlerischer, handwerklicher oder heimatgeschicht-

licher Bedeutung, wie bestimmte besonders gestaltete Ladenfronten (Ladeneingänge

und Schaufensteranlagen, Fenster), Hauseingänge (Türblätter, Türrahmen, Umrahmung

und zugehorige Stufen), Wappen- und Schlußsteine, Inschriften, Gewände, Figuren,

Konsolen u. ä. sind an Ort und Stelle sichtbar ̂r erhalten und zu pflegen.

(Z) Wo die Belassung nicht möglich ist, sind diese Bauteile im Einvernehmen mit dem

Stadtbauamt bei Abbruch oder lJmbauten zu bergen und beim Wiederaufbau zu

verwenden.

(3) Unbeachtlich der Absätze I und 2 sind die Belange des Denkmalschutzes und der

Denkmalpflege bei alien Planungen und Maßnahmen angemessen zu berucksichtigen.

s 2.3

Dachform und Dachdeckung

( 1) Dächer sind als Satteldächer auszubilden und müssen in ihrer Dachneigung der

umgebenden Bebauung angepasst sein . Zusätzlich sind in Einzelfällen Mansarddächer.

Walmdticher oder Kruppelwalmdächer zultissig .

(Z) Als Dachdeckung sind grundsätzlich nur Schieferdeckungen (schwarzgrav, Natur) oder

Kunstschieferdeckungen, die in Form, Farbe und Oberflächenstruktur dem

Naturschiefer entsprechen, zulässig. Vorhandene Naturschiefereindeckungen sind zu

erhaiten.

Empfohlen wird die Deckung in Naturschiefer.

Fur Dächer von Nebengebäuden, die nicht vom öffentlichen Straßenraum aus

einsesehen werden können. sind zusätzlich noch Blecheindeckungen möglich



Seite 7

Andere Dacheindeckungen (2.8. aus Asbestzement, Bitumenschindeln,

Betondachsteine oder Blech) sind auf Hauptgebäuden nicht zulassig.

Dachdeckungen sind für Vorder- und Rückseite des Gebäudes in gleichem Material zu
gestalten"

(3) Der Überstand an der Traufe ist entsprechend dem historischen Leitbild entweder als
profiliertes Gesims oder als minimaler, konstruktiv nofwendiger Überstand
auszubilden.

(4) Dachrinnen und Fallrohre sind zunickhaltend in das Straßen- und Fassadenbild

einzuftigen. Sie müssen aus Kupfer, Zink oder Titanblech sein. Die Farbigkeit muß
sich in das Farbkonzept des Hauses einfügen.

(5) Fallrohre müssen bei bestehenden Nischen "versenkt" sein und dürfen das Fassaden-

bild nicht stören"

$ 2.4

Dachaufbauten

(1) Die Länge der Dachaufbauten darf maximal 45 % der Gebäudelänge an der Traufseite

betragen.

(siehe Kommentar 2/Seite 54)

(2) Bei Umbauten und Renovierungen sind die Stellung der Dächer zur Straße, die ur-

spningliche Form der Dächer und die Dachneigung beizubehalten.

(3) Die Traufe darf durch Gaupen nicht durchbrochen werden.

(4) Dacheinschnitte im Sinne von Negativgaupen sind nicht zulässig.

(siehe Komnrentor 3/Seite 55)

(5) Bestehende historische Gaupen sind zu erhalten.

(6) Gaupen sind bei Sattel- oder Walmdachern als Dachhäuschen mit folgenden

Bedingungen zulässig:

(Die Höhe der Dächchen wird bei Dachhäuschen nicht auf die Stirnhöhe angerechnet.)

1. Gaupen sollen im Format als stehendes Rechteck (Breite zu Höhe mindestens 314)

ausgebildet werden
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2. Stirnfläche je Gaupe qax. 1,5 qm

3 " Stirnhöhe max. 1,40 m

4, Bei Fensterbreiten > 80 cm ist eine senkrechte Teilung vorzusehen

5. Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m
6" Gaupenabstand untereinander mindestens 1,S-fache Gaupenbreite
7 . Oberkante Stirnfläche muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte liegen
8. Wandflachen sind mit Ausnahme des Giebeldreiecks in der Stirnseite nicht

zulassig

9. Die nicht verglasten Gaupenflächen sind in der Farbe der Dacheindeckung bzw.
Fassadengestal tung anzugl ei chen

10. AIle Gaupen eines Gebäudes müssen in Proportion, Form und Größe gleich sein
(siehe Kommentar 4/Seite 56)

I l. Die Gaupendacher sind entsprechend der übrigen Dachfläche in Naturschiefer
oder Kunstschiefer, der in Form, Farbe und Oberflachenstruktur dem
Naturschi efer entspri ch t, zu decken.

(7) Schleppgaupen sind bei Sattel- oder Walmdachern mit folgenden Bedingungen
zulässig:

l. Schleppgaupen sind nicht als Schleppgaupenbänder, sondern nur als Einzelgaupen
zulässig

2. Schleppgaupen sollen im Forrnat als stehendes Rechteck (Breite zu Höhe
mindestens 3/4) ausgebildet werden

3. Stirnflache je Gaupe max. 1,5 qm

4. Stirnhöhe max, 1,40 m

5, Bei Fensterbreiten > 80 cm ist eine senkrechte Teilung vorzusehen
6, Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m
7 . Gaupenabstand untereinander mindestens doppelte Gaupenbreite
8. Oberkante Stirnfläche muß in der Ansicht in der unteren Dachhalfte liesen
9. Wandflächen sind in der Stirnseite nicht zulässig
10. Die nicht verglasten Gaupenflächen sind in der Farbe der Dacheindeckung bzw"

Fassadengestal tung anzugl ei chen
I l. Alle Gaupen eines Gebaudes müssen in Form und Größe gleich sein

(siehe Kommentar S/Seite 59)
12. Die Schleppgaupendächer sind entsprechend der übrigen Dachfläche in

Naturschiefer oder Kunstschiefer, der in Form, Farbe und Oberflachenstruktur
dem Naturschiefer entspricht, z;t decken
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(8) Gaupen sind bei Mansarddächern als Dachhäuschen mit folgenden Bedingungen

zulässig:

(Die Höhe der Dächchen wird bei Dachhäuschen nicht aufdie Stirnhöhe angerechnet.)

l. Gaupen sind nur im Mansardgeschoß zulässig

2. Gaupen sollen im Format als stehendes Rechteck (Breite zu Höhe mindestens 3/4)

ausgebildet werden

3. Stimfläche je Gaupe max. 1,5 qm

4. Stimhöhe max. 1,40 m

5. Bei Fensterbreiten > 80 cm ist eine senkechte Teilung vorzusehen

6. Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

7. Gaupenabstand untereinander mindestens 1,S-fache Gaupenbreite

8. Wandflächen sind mit Ausnahme des Giebeldreiecks in der Stirnseite nicht

zulässig

9. Die nicht verglasten Gaupenflächen sind in der Farbe der Dacheindeckung

anzugleichen

10. Alle Gaupen eines Cebäudes müssen in Form und Größe gleich sein
(siehe Kommenlar 6/Seile 62)

11. Die Gaupendächer sind entsprechend der übrigen Dachfläche in Naturschiefer

oder Kunstschiefer, der in Form, Farbe und Oberflächenstruktur dem

Naturschiefer entspricht, zu decken.

(9) In Ausnahmefüllen können auch Doppelgaupen mit folgenden Bedingungen

zugelassen werden

1. Die Doppelgaupe muß in der Mitte der Stimfläche einen Pfosten aufweisen, so

daß sich zwei gleich große Fensteröffnungen ergeben

2. Die beiden Fenster müssen ein stehendes Format (Breite zu Höhe mindestens 2/3)

haben

3. Stimfläche je Gaupe max. 2,5 qm

4. Stirnhohe max. 1,40 m

5. Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,50 m

6. Gaupenabstand untereinander mindestens eine Gaupenbreite
7. Oberkante Stirnfläche muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte liegen

8. Wandflächen sind mit Ausnahme des Giebeldreiecks in der Stimseite nicht

zulässig

9. Die nicht verglasten Gaupenflachen sind der Farbe der Dacheindeckung bzw.

Fassadengestaltung anzugleichen

10. Alle Doppelgaupen eines Gebäudes müssen in Form und Größe gleich sein
(siehe Kommentar 7/Seile 74)
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ll. Die Doppelgaupendächer sind entsprechend der übrigen Dachfläche in

Naturschiefer oder Kunstschiefer, der in Form, Farbe und Oberflächenstruktur

dem Naturschiefer entspricht, zu decken.

(10) Dachflächenfenster sind mit folgenden Bedingunged zulässig:

Einfachverglaste Dachluken (maximal 50 x 70 cm) gelten nicht als Dachflächenfenster

l. Dachflächenfenster dürfen nur in den straßenabgewandten Dachflächen eines

Gebäudes liegen

2. Sie dürfen nicht vom öffentlichen Straßenraum aus einsehbar sein

3. Dachflächenfenster sollen im Format als stehendes Rechteck ausgebildet werden

@reite zu Höhe mindestens 3/4)

4. Fläche je Dachflächenfenster max. 1,5 qm
- 

5. Maximale höhe des Dachfensters I,5 m

6. Dachflachenfensterabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

7. Dachflächenfensterabstand untereinander mindestens doppelte Fensterbreite

liegen

9. Der Rahmen des Dachflächenfensters ist in der Farbe der Dacheindeckung

anzugleichen

10. Alle Dachflächenfenster eines Gebäudes müssen in Proportion. Große und

Farbgestaltung des Rahmens gleich sein
(siehe Kommentar 8/Seile 67)

( I 1) Daniber hinaus sind auch Doppelgaupen in Kombination mit Dachhäuschen

(Einzelgaupen) auf der gleichen Dachfläche zulässig:

l. Abstand Einzelgaupe zu Doppelgaupe mindestens 1,5-fache Einzelgaupenbreite.

2. fr ir die Einzel- und Doppelgaupen gelten die unter $ 2.4 Abs. 6 und 9 genannten

Bestimmungen,

(12) Zwerchgiebel sind im Format bis max. ll3 zur Fassadenlänge an der Traufseite

zulässig.

(13) Die Anschlüsse der Dachaufbauten (Gaupen, Schornsteine etc.) bzw. Dachanbauten

(Quergebaude) sind als Schieferkehlen auszubilden

(14) Notwendige Schneefanggitter sind zuruckhaltend in die Dachfläche zu integrieren. Sie

müssen sich farblich der Dachdeckung anpassen (schiefergrau).
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(15) Auf jedem Einzelgebaude darf nur eine Außenantenne @undfunk-, Fernseh-, Funk-,
Parabolantenne) errichtet werden. Sie darf die Dachlandschaft durch Größe und Form
nicht beeinträchtigen. Flächige Antennen, Antennenanschlüsse und Kabel sind an
Gebäudeseiten, die vom öffentlichen Verkehrsraum einsehbar sind, nicht zulassig"

(r)

s 2.5
Fassadengliederung und Fassadenproportionen

Fassaden sind in einer für das Gepräge des Ortsbildes, ftir die Umgebung bzw. für den
Baustil des Gebäudes entsprechenden Form zu gestalten. Dies betrifft insbesondere die
senkrechte Fassadengliederung mit Lisenen oder Pilastern, die horizontale Gliederung
mit Gesimsen, die Anordnung der Fenster und Fenstergewände.
Gesimse, Lisenen oder Fenstergewände sind, wenn in Naturstein bzw, als Putzprofile
vorhanden, zu bewahren oder bei Neugestaltung in geeigneter Form und
entsprechendem Material zu gestalten und gegebenenfalls farbig abzusetzen.

Mauerwerksöffnungen sind im Format als stehendes Rechteck auszubilden.

An Gebäudeecken müssen Wandpfeiler von mindestens 0,50 m Breite erhalten bleiben,

In Obergeschossen sind nur Einzelfenster zulässig. Dabei ist entsprechend der histo-
rischen Bauweise eine kleinmaßstäbliche Fassadengliederung durch Reihung der
Fenster in Form stehender Rechtecke einzuhalten. Das Verhältnis der
Einzelfensteröffirungen zur Wandflache ist bei Neu- und Umbauten am historischen
Leitbild (Verhaltnis ca. ll4) auszurichren.

Wenn mehrere Gebaude zusammengefaßt werden, sind die Fassaden auch bei einem
Neubau so zu gliedern, daß die bisherigen Hausbreiten im wesentlichen gewahrt blei-
ben. Bestehende Versätze in den Gebaudefluchten, Risalite, und Erker müssen erhalten
oder wiederhergestellt werden.

Kniestöcke über 0,80 m Höhe sind unzulassig - ab 0,50 m Höhe müssen sie durch ein
Gesims in der Fassade gestaltet werden.

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)
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(7) Bei Neubauten, Umbauten und Renovierungen ist ein Sockel entsprechend dem hi-

storischen Leitbild auszubilden, Der Sockel kann als Spritz- oder Glattputz ausgeführt

sowie mit ortsüblichem unpoliertem Naturstein belegt werden. Keramische Werkstoffe

und Kunststeinplatten sind unzulässig. Die Sockelhöhe darf, im Mttel gemessen, nicht

höher als 1.20 m sein.

(8) Die unterschiedlichen Trauftröhen und Stockwerkshöhen der Gebäude in einer

Straßenfront sind beizubehalten, soweit die Rücksicht auf den in der Umgebung vorhan-

denen Baubestand dies erfordert. Bei traufständigen Satteldächem darf die Traufhöhe

der Innenhofseite die Traufhöhe der Straßenseite nicht überschreiten.

$ 2.6

Fassadenvorsprünge und Auskragungen

(1) Vordächer und Markisen sind bei Geschäften zulässig Sie dürfen jedoch nicht die Erd-

geschoßzone von den Obergeschossen trennen, sondern müssen Gliederung und

Maßstäblichkeit des Gebäudes aufnehmen. Vorzussweise sind als Sonnenschutz

Jal ousi e n nr verwenden.

(siehe Kommentar 1)/Seite 70)

(2) Zusätzlich nt den vorhandenen Erkern sind keine weiteren Erker zulässig.

(3) In berechtigten Ausnahmefällen sind sowohl bei historischen Gebäuden als auch bei

Neubauten Balkone und Loggien auch auf der Straßenseite zulässig.

s 2.7

Oberfläche der Außenwände, Farbgestaltung

( 1 ) Verputzte Schmuckfachwerkfassaden und Si chtmauerwerk soll en wieder freigelegt

werden.

(2) Die Putzarten sind entsprechend der Entstehungszeit des Gebäudes herzustellen.
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(3) Das Erscheinungsbild der Stadt ist in seiner abgewogenen Vielfalt zu erhalten. Deshalb

ist die Farbgestaltung auf die benachbarte Bebauung bnry. auf den Straßenzug

abzustimmen. Reines Weiß oder sehr helle Farbtöne (Remissionswerte von 80 - 100)

und reines Schwarz oder sehr dunkle Farbtöne (Remissionswerte von 0 - l5) sind nicht

zulassig.

(4) Gebaude und Gebäudegruppen, die architektonisch eine Einheit bilden, aber in

mehrere Eigentumsteile zerfallen, sind in Farbgebung, Material und Proportionen

aufeinander abzustimmen.

(5) Bei Umbauten und Renovierungen sind Fassadenelemente, wie Trauf- und Stock-

werksgesimse, Tür- u. Fenstergewände sowie Sockel- und Putzgliederungen bei-

zubehalten.

(6) Verschalungen und Fassadenverkleidungen aus Kunststoff oder glatte bzw. glänzende

Oberflachen (2.8. Verkleidungen aus Fliesen, Metall oder poliertem Naturstein) sind

generell nicht zugelassen.

Dies gilt auch fur Außentreppen, Nischen, Eingänge und Passagen.

Eine Ausnahme bilden vorhandene historische Oberflächen. Sie sind zu erhalten,

(siehe Kommentar I l/Seite 72)

(7) Leitungsfuhrungen auf der Fassade (2.8. Be- und Entlüftungen, Telefonanschlüsse

etc.) sind nicht zulässig

(8) Gewände sind in Form von Putzfaschen bei Fassadenputz oder in Kunststein, Stuck,

Sandstein, Klinker usw. auszuführen"

Bei Sichtmauerwerk sind Formsteine gleichen Materials und Farbe erlaubt,

(9) Eingangsturen müssen zuruckgesetzt ausgebildet werden. Ein bündiges Abschließen

mit der Fassade ist nicht erlaubt.

(10) Die Rückfassaden sowie offene Giebelflachen müssen verputzt, verschiefert oder als

Sichtmauerwerk ausgebildet werden "

(1 1) Vorhandene historische Giebelverschieferungen sind zu erhalten.
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( 1 )

$ 2.8

Fenster. Türen und Roltäden

Vorhandene historische Fenster, Fensterläden und Türen sind zu erhalten. Werden in

bestehenden Gebäuden neue Fenster eingebaut, sind sie als zweiflugelige Fenster mit

Oberlicht entsprechend dem historischen Leitbild auszuführen.

(siehe Kommentar l/Seite 50)

Fensteröffnungen sind als stehendes Rechteck mit einem Seitenverhältnis @reite zu

Höhe) zwischen ll2 und 213 auszubilden. Bei der Anbringung von Rolladenkästen darf

das Seitenverhältnis des Fensters von2l3 nicht unterschritten werden. Aufgesetzte, vor

die Fassade vorstehende Rolladenkästen sind nicht erlaubt.

Einzelfenster mit einer Höhe oder einer Breite von mehr als 1,00 m sind in allen

Geschossen mit einer angemessenen Unterteilung (vertikale bzw. horizontale

Sprossung) auszubilden. Für Schaufenster gelten die Bestimmungen des $ 2 9

Die maximale Breite der Fensteröffnung beträgt 1,20 m. Ausgenommen sind

vorhandene historische Sonderformate. Für Schaufenster gelten die Bestimmungen des

$ 2.9"  /

Fenster mit einer Breite von über 1,00 m sind als zweiflüglige Fenster auszuführen.

Fenster kleiner als 1,00 m Breite sind auch als "einflüglige" Fenster zulässig. Fenster

im Sockelbereich dürfen das Öffnungsmaß von 0,50 m Höhe x 0,80 m Breite nicht

überschreiten. Entsprechend dem historischen Leitbild müssen sich die

Fensterrahmenbreiten an der schlanken Proportionierung bestehender historischer

Fensterprofile orientieren. (siehe Komnrentar I /Seite 50)

Als Material fur Fenster und Fensterumrahmungen ist nur Holz zulässig. Die

Fensterfarbe muß sich in das Farbkonzept des Hauses einfügen. Das Material für den

Abschluß von Fenster bzw, Lichtoffnungen ist ausschließlich farbloses Fensterglas.

Ausgenommen sind vorhandene historische Verglasungen.

Fensterbänke sind in Natur- bzw. Werkstein auszuführen. wobei für diese

Fensterbänke auch Blechabdeckungen zulässig sind.

Bei Fenstern in Fachwerkfassaden sind fur die Fensterbänke Blech- bzw.

Holzkonstruktionen (auch mit Blechabdeckungen zulässig) zu verwenden. Die

Blechabdeckung muß sich in der Farbgestaltung der übrigen Fassade anpassen.

Kunststoffkonstruktionen sind nicht zulässig.

Für Schaufenster gelten die Bestimmungen des $ 2 9

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)
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Tore und Türen sind ais Holzkonstruktionen auszuführen.

Als Haus- und Ladeneingänge sind bei vorhandenen Gebäuden Türen zu verwenden, die

möglichst nach historischen Vorbildern zu gestalten sind und mit der Architektur des

Hauses in Einklang stehen.

In berechtigten Ausnahmefällen ist der Einbau einer Garage in das Erdgeschoß zulässig.

Das Garagentor ist dann entsprechend dem historischen Leitbild als zweiflugeiige

Holzkonstruktion auszufuhren. Pro Erdgeschoß ist nur ein Garagentor zulässig (Breite

maximal 2,50 m).

(siehe Kommentar l/Seite 50)

Das Abweichen von einer Holzkonstruktion ist auf Ladeneingänge beschränkt. In diesen

Fiillen ist ein Metallrahmen entsprechend der Farbgestaltung der übrigen Fenster und

Turen des Gebäudes zulässie.

Vorhandene. historisch bedeutende Türen und Tore sind zu erhalten.

Fenster-, Tor- und Türöffnungen sind entsprechend dem historischen Leitbild mit einem

Gewand zu versehen .

$ 2.9

Schaufenster

Schaufenster sind nur im Erdgeschoß oberhalb des Sockels zulässig und zusammen mit

den anderen Türen und Toren in Anordnung und Proportion auf Giiederung und Maß-

stab des Gebaudes sowie auf das Gesamtbild der {Jmgebung abntstimmen.

Beim Umbau von Erdgeschoßräumen ist, wenn eine Anderung der Fassade geplant

wird, auf die Gesamterscheinung des ganzen Gebäudes, d.h. auf die Gliederung,

Proportionierung und die Gestaltungseiemente wie Gesimse, Gewände u.a. des

Gebaudes und seine Einordnung in die Umgebung Rücksicht zu nehmen.

(siehe Kommentar 12/Seite 73)

An Schaufensterfronten mussen bei Ladeneinbauten oder -umbauten, die tragenden

Elemente des Gebaudes in Form von Pfeilern nach außen sichtbar gestaltet werden. Die

in der Wandflucht sichtbaren Pfeiler müssen rechteckigen Querschnitt haben Sie mus-

sen mit ihrem Sturz in gleicher Flucht stehen und so dimensioniert sein, daß sie auch

optisch der Gebäudelast entsprechen.

(8)

(e)

(1 )

(2)

(3 )
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(4)

(3)

(2)
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Auf jeden Fall mussen Pfeiler an den Gebäudeecken vorhanden sein Die Summe der

Pfeilerbreite soll mindestens l/5 der Fassadenbreite betrasen.

Ausnahmen, wie die gesonderte Gestaltung einzeiner Pfeiler z.B. als Stahlstutzen oder

Rundpfeiler, sind möglich. Sie müssen sich aber den grundsätzlichen Anforderungen an

die Berucksichtigung der Proportion, Gliederung und des Maßstabes des Gebäudes

anpassen.

Schaufenster müssen eine auf die Proportion und Gliederung des Gebaudes abge-

stimmte Teilung haben. Als Material fur Schaufenster ist nur HoIz zultissig Die

Schaufensterfarbe muß sich in das Farbkonzept des Hauses einfugen.

s 2. lo

Außenanlagen

Bestehende Stutzmauern und Treppen aus Naturstein sind zu erhalten und zu pflegen

I.{eue oder wiederherzusteilende Stutzmauern müssen sich dem Charakler der

bestehenden Zykl open oder Trockenmauern angl ei chen. Unverkl ei dete

Stahlb etonmauern sind unzulässi e.

Einzäunungen sind nur als senkrechte Brettschalung mit Abstand, Latfung, Eisenstäbe

usw erlaubt, die auf Zaunsockeln stehen Die Höhe darf maximal 1,50 m betragen.

Zäune und Gellinder von künstlerischer bnv. handwerklicher Bedeutune sind

erhalten.

Dies gilt insbesondere für das aufwendig gestaltete Geländer entlang der Ostseite der

Johannisstraße im Bereich Korbsasse bis Einmündune B 169"

Vorgärten sind zu begrunen. Eine Nutzung als Lager- und Abstellplatz (außer PKW) ist

unzulässig.

Historische Pflasterungen sind Tu erhalten Dies gilt insbesondere fur die

Granitpfl asterungen im öffentlichen Straßenraum.

(4)
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$ 2 . l l

Briefkästen

(l) Briefkasten sind, sofern sie von der Straße aus sichtbar sind, harmonisch in die

Gesamtfassade einzufügen.

(2) Die Außenmontage von Briefkästen an historischen Holzhiren ist nicht zulässig.

(siehe Kommentar I3/Seite 75)

s 2.12

Ordnungs*idrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der $$ 2.1 bis 2.10 dieser Satzung oder

gegen vollziehbare Anordnungen aufgrund dieser Satzung können gemäß $ 8l Abs. t

Nr. I und Nr. I I und Abs 2 - 3 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) in der

Fassung vom 26.07.1994 als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zs 100.000,-

DM geahndet werden.

Eine Ordnungswidrigkeit begeht, wer vorsätzlich oder fahrlassig entgegen

$ 2.1 Allgemeine Anforderungen

5 2 2 Erhaltung historischer Bauteile

$ 2 3 Dachform und Dachdeckung

5 2.4 Dachaufbauten

$ 2 5 Fassadengliederung und Fassadenproportionen

$ 2 6 Fassadenvorsprünge und Auskragungen
g 2.7 Oberfläche der Außenwände, Farbgestaltung

$ 2.8 Fenster, Türen und Rolläden

$ 2 9 Schaufenster

$ 2.10 Außenanlagen

handelt.
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$3

Gestaltungsanforderu ngen für Zone fl

Bereich Alte Auer Straße, Hasenschwanz vorderer Teil, Johannisstraße 97- I I 1,

Hospitalstraße ab B 169,Zwönitzer Straße bis Einmündung Feldstraße.

Ähnlich wie der Katzentümpel bildete die Bebauung entlang der alten Auer Straße eine

Vorstadt vor dem eigentlichen Stadttor. Die zumeist einfachen kleinen Häuser weisen

heute starke konstruktive und auch gestalterische Mängel auf. Man findet aber immer

noch eine Vielzahl von wertvollen Originaldetails wie z.B. Türen, Fenster,

Fensterteilung, Gaupen, Giebelverschieferungen etc., die ein Bild vom alten Zustand

vermitteln" Um den Charakter der ehemaligen Vorstadt zu bewahren, wurde die alte
Auer Straße mit ihrer Bebauung in die Gestaltungssatzung aufgenommen.

Ahntictr verhält es sich mit dem Hasensch*anr. Auch hier finden sich aufgrund des

Stadtteilalters gestalterische Qualitaten, die es zu bewahren gilt.

$  3.1

Allgemeine Anforderu n gen

(1) Alle baulichen Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches sind so zu behandeln, daß

sie sich harmonisch in das Stadtbild einfügen. Bei der Behandlung baulicher Maßnah-

men wird nicht unterschieden zwischen Neubau und, Wiederaufbau sowie Umbau, Re-
novierung und sonstigen Arbeiten, die sich auf die äußere Gestalt des Gebäudes aus-
wirken.

Das Einfrigen ist besonders gefordert hinsichtlich:

L der Stellung der Gebäude zueinander sowie zu den Straßen und Plätzen
2. einer gegliederten und maßstäblichen Bauweise in Anlehnung an das historische

Leitbild

(siehe Kommentar l/Seirc 5A)

3. der Gleichartigkeit benachbarter Gebaudefassaden mit feinen Unterschieden in
den Proportionen

4. der Geschlossenheit und Lebendigkeit der Dachlandschaft

5, der auf Ensemblewirkung abgestellten Wahl der Materialien, Farben und der
Konstruktion (in ihren sichtbaren Teilen)
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$ 3.2

Erhaltung historischer Bauteile

(1) Bauteile von wissenschaftiicher, künstlerischer, handwerkiicher oder heimatgeschicht-

licher Bedeutung, wie bestimmte besonders gestaltete Hauseingänge (Ladeneingänge

und Fenster, Schaufensteranlagen), Ladenfronten (Türblätter, Türrahmen, IJmrahmung

und zugehörige Stufen), Wappen- und Schlußsteine, Inschriften, Gewände, Figuren,

Konsolen, Einzäunungen, Stutzmauern u. ä" sind an Ort und Stelle sichtb ar ^t erhalten

und zu pflegen.

(2) Wo die Belassung nicht möglich ist, sind diese Bauteile im Einvernehmen mit dem

Stadtbauamt bei Abbruch oder Umbauten zu bersen und beim Wiederaufbau zLr

verwenden.

(3) Unbeachtlich der Absätze I und 2 sind die Belange des Denkmalschutzes und der

Denkmalpflege bei allen Planungen und Maßnahmen angemessen zu berucksichtigen.

s 3.3
Dachform und Dachdeckung

(t) Zur Erhaltung der kleinteiligen Dachlandschaft sind Dächer als Satteldächer mit einer

Neigung von mehr als 40o auszuführen. Zusdßzlich sind in Einzelfallen Mansarddächer,

Walmdächer oder Kruppelwalmdächer zulässig.

(2) Als Dachdeckung sind grundsätzlich nur Schieferdeckungen (schwarzgrau, Natur) oder

Kunstschieferdeckungen, die in Form, Farbe und Oberfltichenstruktur dem

Naturschiefer entsprechen, zulässig. Vorhandene Naturschiefereindeckungen sind zr

erhalten.

Für Nebengebäude sind ntsätzlich noch Blecheindeckungen zulässig.

Andere Dacheindeckungen (2.8. aus Asbestzement, Bitumenschindeln, Betondachsteine

oder Blech) sind auf Hauptgebäuden nicht zulässig

Dachdeckungen sind für Vorder- und Rückseite des Gebäudes in einheitlichen Mate-

rialien zu gestalten.
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(3) Der Überstand an der Traufe ist entsprechend dem historischen Leitbild entweder als
profiliertes Gesims oder als minimaler, konstruktiv nofwendiger Überstand
auszubilden.

(4) Dachrinnen und Fallrohre sind zunickhaltend in das Straßen- und Fassadenbild
einzufügen. Sie müssen aus Kupfer,Zink oder Titanblech sein und sich farblich in das
Gesamtkonzept des Hauses einfügen.

(5) Fallrohre müssen bei bestehenden Nischen "versenkt" sein und dtirfen das Fassaden-
bild nicht stören,

s 3.4

Dachaufbauten

(l) Die Länge der Dachaufbauten darf maximal 50 % der Gebäudelänge an der Traufseite
betragen.

(2) Die Traufe darf durch Gaupen nicht durchbrochen werden.

(3) Bei Umbauten und Renovierungen sind die Stellung der Dächer zur Straße, die ur-
sprungliche Form der Dächer und die Dachneigung beizubehalten.

(4) Dacheinschnitte im Sinne von Negativgaupen sind nicht zulassig.
(siehe Kommentar 3/Seite 55)

(5) Bestehende historische Gaupen sind zu erhalten.

(6) Gaupen sind bei Sattel- oder Walmdächern als Dachhäuschen mit folgenden
Bedingungen zulässig:
(Die Höhe der Dächchen wird bei Dachhäuschen nicht auf die Stirnhohe angerechnet.)

1. Gaupen sollen im Format als stehendes Rechteck (Breite zuHöhe mindestens 3/4)
ausgebildet werden

2. Stirnfläche je Gaupe max. 1,5 qm

3. Stirnhöhe max. I,40 m
4. Bei Fensterbreiten > 80 cm ist eine senkrechte Teilung vorzusehen.
5. Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m
6. Gaupenabstand untereinander mindestens eine Gaupenbreite
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7 . Oberkante Stirnfläche muß in der Ansicht in der unteren Dachhalfte liegen

8. Wandflächen sind mit Ausnahme des Giebeldreiecks in der Stirnseite nicht

zulässig
g. Die nicht verglasten Gaupenflächen sind in der Farbe der Dacheindeckung bzw.

Fassadengestaltung anzugl ei chen

10. Alle Gaupen eines Gebaudes müssen in Proportion, Form und Größe gleich sein

(siehe Kommentar 4/Seite 57)

I l. Die Gaupendacher sind entsprechend der übrigen Dachfläche in Naturschiefer

oder Kunstschiefer,' der in Form, Farbe und Oberflachenstruktur dem

Naturschi efer entsprich t, zrJ decken,

(7) Schleppgaupen sind bei Sattel- oder Walmdachern mit folgenden Bedingungen

zulässig:

L schleppgaupen sind nicht als Schleppgaupenbänder, sondern nur als Einzelgaupen

zulässig

2. Schleppgaupen sollen im Format als stehendes Rechteck (Breite zu Höhe

mindestens 3/4) ausgebildet werden

3, Stirnflächeje Gaupe max. 1,5 qm

4. Stirnhöhe max. 1,40 m

5. Bei Fensterbreiten > 80 cm ist eine senkrechte Teilung vorzusehen

6. Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

7 . Gaupenabstand untereinander mindestens eine Gaupenbreite

8. . Oberkante Stirnflache muß in der Ansicht in der unteren Dachhalfte liegen

9. Wandflachen sind in der Stirnseite nicht zulässig

10. Die nicht verglasten Gaupenflächen sind in der Farbe der Dacheindeckung bzw.

F assadengestal tun g anzuglei ch en

1 l. Alle Gaupen eines Gebäudes müssen in Form und Größe gleich sein

12. Die Schleppgaupendächer sind entsprechend der übrigen Dachfläche in

Naturschiefer oder Kunstschiefer, der in Form, Farbe und Oberflächenstruktur

dem Naturschiefer entspricht, zu decken,

(siehe Komntentar S/Seite 60)

(8) Gaupen sind bei Mansarddächern als Dachhäuschen mit folgenden Bedingungen

zulässig:

(Die Höhe der Dächshen wird bei Dachhäuschen nicht auf die Stirnhöhe angerechnet.)

L Gaupen sind nur im Mansardgeschoss zulässig

2. Gaupen sollen im Format als stehendes Rechteck (Breite zu Höhe mindestens 3/4)

ausgebildet werden
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3. Stirnfläche je Gaupe max. 1,5 qm

4. Stirnhohe max. 1,40 m

5. Bei Fensterbreiten > 80 cm ist eine senkrechte Teilung vorzusehen

6, Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

7 . Gaupenabstand untereinander mindestens eine Gaupenbreite

8. Wandflächen sind mit Ausnahme des Giebeldreiecks in der Stirnseite nicht

zulässig

9. pie nicht verglasten Gaupenflächen sind in der Farbe der Dacheindeckung

anzugleichen

10, Gaupen eines Gebaudes müssen in Form und Größe gleich sein

(siehe Kommentar 6/Seile 63)

I l. Die Gaupendacher sind entsprechend der übrigen Dachfläche in Naturschiefer

oder Kunstschiefer, der in Form, Farbe und Oberflächenstruktur dem

Naturschiefer entsprich t, zu decken.

(9) In Ausnahmeftillen können auch Doppelgaupen mit folgenden Bedingungen

zugelassen werden:

1. Die Doppelgaupe muß in der Mitte der Stirnflache einen Pfosten aufweisen, so

daß sich zwei gleich große Fensteröffnungen ergeben

2. Die beiden Fenster müssen ein stehendes Format (Breite zu Höhe mindestens 213)

haben

3 " Stirnflache je Gaupe max. 2,3 qm

4. Stirnhöhe max. 1,40 m

5. Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,50 m

6. Gaupenabstand untereinander mindestens eine Gaupenbreite

7. Oberkante Stirnfläche muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte liegen

8. Wandflachen sind mit Ausnahme des Giebeldreiecks in der Stirnseite nicht

zulässig

9, Die nicht verglasten Gaupenflächen sind der Farbe der Dacheindeckung bzw.

Fassadengestaltung anzugl ei chen

10. Alle Doppelgaupen eines Gebäudes müssen in Form und Größe gleich sein

(siehe Kommentar 7/Seite 65)

I l. Die Doppelgaupendächer sind entsprechend der übrigen Dachflache in

Naturschiefer oder Kunstschiefer, der in Form, Farbe und Oberflachenstruktur

dem Naturschiefer entspricht, zu decken.

(10) Dachflachenfenster sind mit folgenden Bedingungen zulässig:

Einfachverglaste Dachluken (maximal 50 x7A cm) gelten nicht als Dachflächenfenster
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L Dachflächenfenster dürfen nur in den straßenabgewandten Dachflächen eines

Gebäudes Iiegen

2. Sie dürfen nicht vom öffentlichen Straßenraum aus einsehbar sein

3. Dachflächenfenster sollen im Format als stehendes Rechteck ausgebildet werden
(Breite zu Höhe mindestens 3/4)

4. Flächeje Dachflächenfenster max. 1,5 qm

5. Maximale höhe des Dachfensters 1,5 m

6. Dachflächenfensterabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

7 . Dachflächenfensterabstand untereinander mindestens doppelte Fensterbreite

8. Oberkante Dachflächenfenster muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte

liegen

9. Der Rahmen des Dachflächenfensters ist in der Farbe der Dacheindeckunc

anzugleichen

10. Alle Dachflächenfenster eines Gebäudes müssen in Proportion, Größe und

Farbgestaltung des Rahmens gleich sein
(siehe Kommentar 8/Seite 67)

(1 l) Darüber hinaus sind auch Doppelgaupen in Kombination mit Dachhäuschen
(Einzelgaupen) auf der gleichen Dachfläche zulässig:

I . Abstand Einzelgaupe zu Doppelgaupe mindestens 1,S-fache Einzelgaupenbreite.

2. für die Einzel- und Doppelgaupen gelten die unter g 3.4 Abs. 6 und 9 genannren

Bestimmungen.

(12) In berechtigten Ausnahmefüllen sind in Abstimmung mit der unteren
Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt Lößnitz Zwerchgiebel im Format

bis max. 1/2 zur Fassadenlänse an der Traufseite zulässis.

(13) Die Anschlüsse der Dachaufbauten (Gaupen, Schomsteine etc.) bzw. der
Dachanschlüsse (Quergebäude) sind als Schieferkehlen auszubilden.

(14) Notwendige Schneefanggitter sind zurückhaltend in die Dachfläche zu integrieren, Sie
müssen sich farblich der Dachdeckung anpassen (schiefergrau).

(15) Aufjedem Einzelgebäude darf nur eine Außenantenne (Rundfunk-, Fernseh-, Funk-,
Parabolantenne) errichtet werden. Sie darf die Dachlandschaft durch Größe und Form
nicht beeinträchtigen. Flächige Antennen, Antennenanschlüsse und Kabel sind an
Gebäudeseiten, die vom öffentlichen Verkehrsraum einsehbar sind, nicht zulässig.
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(1 )

$ 3.5

Fassadengliederung und Fassadenproportionen

Fassaden sind in einer fur das Gepräge des Ortsbildes, fUr die Umgebung bzw. für den
Baustil des Gebäudes entsprechenden Form zu gestalten. Dies betrifft insbesondere die
horizontale Gliederung mit Gesimsen und die Anordnung der Fenster und
Fenstergewände.

Gesimse, oder Fenstergewände sind, wenn in Naturstein bzut. als Putzprofile
vorhanden, zn bewahren oder bei Neugestaltung in geeigneter Form und
entsprechendem Material zu gestalten und gegebenenfalls farbig abzusetzen.

Mauerwerksöffnungen sind im Format als stehendes Rechteck auszubilden.

An Gebäudeecken müssen Wandpfeiler von mindestens 0,50 m Breite erhalten bleiben.

In Obergeschossen sind nur Einzelfenster zulässig. Dabei ist entsprechend der histo-
rischen Bauweise eine kleinmaßstäbliche Fassadengliederung durch Reihung der
Fenster in Form stehender Rechtecke einzuhalten. Das Verhaltnis der
Einzelfensteröffnungen zur Wandflache ist bei Neu- und Umbauten am historischen
Leitbild auszurichten.

Wenn mehrere Gebäude zusammengefaßt werden, sind die Fassaden auch bei einem
Neubau so an gliedern, daß die bisherigen Hausbreiten im wesentlichen gewahrt blei-
ben. Bestehende Versätze in den Gebaudefluchten, Risalite, und Erker müssen erhalten
oder wiederhergestel lt werden,

Kniestöcke über 0,50 m Höhe sind unzulässig.

Bei Neubauten, Umbauten und Renovierungen ist ein Sockel entsprechend dem hi-
storischen Leitbild auszubilden. Der Sockel kann als Spritz- oder Glattputz ausgeführt
sowie mit ortsüblichem unpoliertem Naturstein belegt werden. Keramische Werkstoffe
und Kunststeinplatten sind unzulässig. Die Sockelhöhe darf, im Mittel gemessen, nicht
höher als 1,00 m sein.

Die unterschiedlichen Traufhöhen und Stockwerkshöhen der Gebaude in einer
Straßenfront sind beizubehalten, soweit die Rücksicht auf den in der Umgebung
vorhandenen Baubestand dies erfordert. Bei traufständigen Satteldächern darf die
Traufhöhe der Innenhofseite die Traufhohe der Straßenseite nicht überschreiten

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)
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s 3.6

Fassadenvorsprünge und Auskragungen

(l) Vordächer und Markisen sind bei Geschäften zulässig. Sie durfen jedoch nicht die Erd-

geschoßzone von den Obergeschossen trennen, sondern mussen Gliederung und

Maßstäblichkeit des Gebäudes aufnehmen. Als Sonnenschutz sind vorzrlssweise

Jalousi en at verwenden.

(siehe Kommentar 1)/Seite 70)

(2) Neben bestehenden Erkern sind keine weiteren Erker zulässig "

(3) In berechtigten Ausnahmefallen sind sowohl bei historischen Gebäuden als auch bei

Neubauten Balkone und Loggien auch auf der Straßenseite nil^ssig

s 3.7

Oberfläche der Außenwände, Farbgestaltung

(1) Verputzte Schmuckfachwerkfassaden und Sichtmauerwerk solien wieder freigelegt

werden.

(2) Die Putzarten sind entsprechend der Entstehungszeit des Gebäudes herzusteilen

(3) Das Erscheinungsbild der Stadt ist in seiner abgewogenen Vielfalt zu erhalten. Deshalb

ist die Farbgestaltung auf die benachbarte Bebauung bn^t auf den Straßenzug

abzustimmen. Reines Weiß oder sehr helle Farbtöne (Remissionswerte von 80 - 100)

und reines Schwarz oder sehr dunkie Farbtöne (Remissionswerte von 0 - 15) sind nicht

zulässi e.

(4) Gebäude und Gebäudegruppen, die architektonisch eine Einheit bilden, aber in mehrere

Eigentumsteile zerfallen, sind in Farbgebung, Materiai und Proportionen aufeinander

abzustimmen.

(5) Bei Umbauten und Renovierungen sind Fassadenelemente . wie Trauf- und Stock-

werksgesimse, Tür- u. Fenstergewände sowie Sockel- und Putzgliederungen bei-

zubehalten.
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(6) Verschalungen und Fassadenverkleidungen aus Kunststoff oder glatte bnxt" glänzende

Oberflächen (2.8. Verkleidungen aus Fliesen, Metall oder poliertem Naturstein) sind

generell nicht zugelassen.

Dies gilt auch fur Außentreppen, Nischen, Eingänge und Passagen.

Eine Ausnahme bilden vorhandene historische Oberflachen. Sie sind zu erhalten.
(siehe Kommentar I I/Seite 72)

(7) Leitungsfuhrungen auf der Fassade (2.8. Be- und Entlüftungen, Telefonanschlüsse

etc.) sind nicht zulässig.

(8) Gewände sind in Form von Putzfaschen bei Fassadenputz oder Kunststein, Stuck,

Sandstein, Klinker usw. auszuführen.

Bei Sichtmauerwerk sind Formsteine gleichen Materials und Farbe erlaubt.

(9) Eingangstüren müssen zunickgesetzt ausgebildet werden. Ein bündiges Abschließen

mit der Fassade ist nicht erlaubt.

(10) Alle Fassaden des Hauptgebäudes sind in Material und Farbe gleich zu gestalten. Dies

gilt insbesondere fur den Bereich alte Auer Straße östliche Bebauung: Hier sind

sowohl die Front- sowie die Rückfassaden vom öffentlichen Straßenraum einsehbar.

11) Vorhandene historische Giebelverschieferungen sind zu erhalten,

$ 3.9

Fenster, Türen und Rolläden

(1) Vorhandene historische Fenster, Fensterläden und Türen sind zu erhalten. Werden in

bestehenden Gebäuden neue Fenster eingebaut, sind sie als zweiflügelige Fenster mit

Oberlicht entsprechend dem historischen Leitbild auszufuhren
(siehe Kommentar l/Seite 50)

(2) Fensteröffnungen sind als stehendes Rechteck mit einem Seitenverhältnis @reite zu

Höhe) zwischen Il2 und 314 auszubilden, Bei der Anbringung von Rolladenkästen

darf das Seitenverhältnis des Fensters von 314 nicht unterschritten werden.

Aufgesetzte, vor die Fassade vorstehende Rolladenkästen sind nicht erlaubt.

(3) Einzelfenster mit einer Höhe oder einer Breite von mehr als 1,00 m sind in allen

Geschossen mit einer angemessenen Unterteilung (horizontale bzw. vertikale

Sprossung) auszubilden. Fur Schaufenster gelten die Bestimmungen des $ 3 9

gno?sA(M nd
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(4) Die maximale Breite der Fensteröffnung beuag' 1,20 m. Für Schaufenster gelten die

Bestimmungen des $ 3.9.

(5) Fenster mit einer Breite von über 1,00 m sind als zweiflüglige Fenster auszuführen

Fenster kleiner als 1,00 m Breite sind auch als "einfltiglige" Fenster zulässig. Fenster im

Sockelbereich dürfen das Öffnungsmaß von 0,40 m Höhe x 0,70 m Breite nicht

überschreiten.

(6) Als Material für Fenster und Fensterumralmungen ist nur Holz und Kunststoff zulässig.

Die Fensterfarbe muß sich in das Farbkonzept des Hauses einfügen. Das Material für

den Abschluß von Fenster bzw. Lichtöffnungen ist ausschließlich farbloses Fensterglas.

Ausgenommen sind vorhandene historische Verglasungen.

Fensterbänke sind in Natur-bzw. Werkstein auszuführen. wobei fur diese Fensterbänke

auch Blechabdeckungen zulässig sind

Bei Fenstern in Fachwerkfassaden sind fur die Fensterbänke Blech- bzw.

Holzkonstruktionen (auch mit Blechabdeckungen zulässig) zu verwenden Die

Biechabdeckung muß sich in der Farbgestaltung der übrigen Fassade anpassen.

Kun ststoffkonstrukti onen si n d ni cht zul ässi g.

Fur Schaufenster gelten die Bestimmungen des $ 3 9

(7) Tore und Türen sind als Holzkonstruhionen auszuführen.

Als Haus- und Ladeneingänge sind bei vorhandenen Gebäuden Türen zu verwenden, die

mögiichst nach historischen Vorbildern zu gestalten sind und mit der Architektur des

Hauses in Einklang stehen.

In berechtiEen Ausnahmefällen ist der Einbau einer Garage in das Erdgeschoß zulässig

Das Garagentor ist dann entsprechend dem historischen Leitbild als zweiflügelige

Hoizkonstruktion auszufuhren. Pro Erdgeschoß ist nur ein Garagentor zulässig (Breite

maximal 2,50 m).

(siehe Kommentar 1/Seite 50)

Das Abweichen von einer Holzkonstruktion ist auf Ladeneingänge beschränld. In diesen

Fallen ist ein Metallrahmen entsprechend der Farbgestaltung der übrigen Fenster und

Türen des Gebäudes zulässie.

(8) Vorhandene historisch bedeutende Türen und Tore sind zu erhalten"

(9) Fenster-, Tor- und Türöffnungen sind entsprechend dem historischen Leitbild mit einem

Gewand zu versehen
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s 3.e

Schaufenster

Schaufenster sind nur im Erdgeschoß oberhalb des Sockels zulässig und zusammen mit

den anderen Türen und Toren in Anordnung und Proportion auf Gliederung und Maß-

stab des Gebäudes sowie auf das Gesamtbild der [Jmgebung abzustimmen.

Beim Umbau von Erdgeschoßräumen ist, wenn eine Anderung der Fassade geplant

wird, auf die Gesamterscheinung des ganzen Gebäudes, d.h auf die Giederung,

Proportionierung und die Gestaltungselemente wie Gesimse,, Gewände u.a. des

Gebäudes und seine Einordnung in die Umgebung Rücksicht zu nehmen.

(siehe Kommentar lZSeite 73)

An Schaufensterfronten müssen bei Ladeneinbauten oder -umbauten, die tragenden

Elemente des Gebäudes in Form von Pfeilern nach außen sichtbar gestaltet werden. Die

in der Wandflucht sichtbaren Pfeiler müssen rechteckigen Querschnitt haben. Sie müs-

sen mit ihrem Sturz in gleicher Flucht stehen und so dimensioniert sein, daß sie auch

optisch der Gebäudelast entsprechen.

(2)

(3)

Aufjeden Fall müssen Pfeiler an den Gebäudeecken vorhanden sein. Die Summe der

Pfeilerbreite soll mindestens 1/5 der Fassadenbreite betragen.

Ausnahmen, wie die gesonderte Gestaltung einzelner Pfeiler z.B. als Stahlstutzen oder

Rundpfeiler, sind möglich Sie müssen sich aber den grundsätzlichen Anforderungen an

die Berucksichtigung der Proportion, Gliederung und des Maßstabes des Gebäudes

anpassen.

(4) Schaufenster müssen eine auf die Proportion und Gliederung des Gebäudes abge-

stimmte Teiiung haben Die Schaufensterfarbe muß sich in das Farbkonzept des Hauses

einfügen.
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$ 3.10

Außcnanlagen

(l) Bestehende shitzmauern und rreppen aus Naturstein sind zu erhalten und zu pflegen.
Neue oder wiederherzustellende stritanauem müssen sich dem charakter der
bestehenden Zyklopen oder Trockenmauern angleichen. unverkleidete
Stahlbetonmauern sind unzulässig.

@ Einzäunungen sind nur als senkrechte Brettschalung mit Abstand, Lattung, Eisenstäbe
usw. erlaubt.

(3) vorgärten sind zu begrünen. Eine Nutzung als Lager- und Abstellplatz (außer pKW)

ist unzulässig.

$ 3.11

Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der $$ 3.1 bis 3.9 dieser Satzung oder
gegen vollziehbare Anordnungen aufgrund dieser Satzung können gemäß $ 8l Abs, I
Nr. I und Nr. I I und Abs 2 - 3 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) in der
Fassung vom 26.07.1994 als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 100.000,-
DM geahndet werden.

Eine Ordnungswidrigkeit begeht, wer vorsätzlich oder fahrlassig entgegen

$ 3.1 Allgemeine Anforderungen

$ 3.2 Erhaltung historischer Bauteile

$ 3.3 Dachform und Dachdeckung

$ 3.4 Dachaufbauten

$ 3 5 Fassadengliederung und Fassadenproportionen

$ 3.6 Fassadenvorsprünge und Auskragungen

$ 3.7 Oberfläche der Außenwände, Farbgestaltung

$ 3.8 Fenster, Türen und Rolläden

$ 3 9 Schaufenster

handelt.
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$4

Gestaltungsanforderungen für Zone TII

Bereich Talstraße und untere Bahnhofstraße, unterer Bereich der Rudolf-Weber-
straße, Schneeberger straße 19-28, oberalberoder Straße 2-7.

Die Gebaude dieser Zone stammen aus der Grunderzeit bmt. wurden um die
Jahrhundertwende errichtet, sie bilden an ihren jeweiligen Standorten aufgrund ihres
Formenkanons, der sich in Fassadenproportionen und Gliederungen,
Schmuckelementen, Fenstern, Türen usw. äußert, eine gestalterische Einheit, die es zu
bewahren gilt.

$  4.1

Allgem eine Anforderu n gerr

(l) Alle baulichen Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches sind so zu behandeln, daß
sie sich harmonisch in das Stadtbild einfügen. Bei der Behandlung baulicher Maßnah-
men wird nicht unterschieden zwischen Neubau und Wiederaufbau sowie Umbau, Re-
novierung und sonstigen Arbeiten, die sich auf die äußere Gestalt des Gebaudes aus-
wirken.

Das Einfügen ist besonders gefordert hinsichtlich:

l. der Stellung der Gebaude zueinander sowie zu den Straßen und plätzen

2. einer gegliederten und maßstäblichen Bauweise in Anlehnung an das historische
Leitbild
(siehe Konrnrcntar I/Seite S2

3. der Gleichartigkeit benachbarter Gebäudefassaden mit feinen Unterschieden in
den Proportionen

4. der Geschlossenheit und Lebendigkeit der Dachlandschaft
5. der auf Ensemblewirkung abgestellten Wahl der Materialien, Farben und der

Konstruktion (in ihren sichtbaren Teilen)
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$ 4.2

Erhaltun g historischer Bauteile

(1) Bauteile von wissenschaftiicher, kunstlerischer, handwerklicher oder heimatgeschicht-

licher Bedeutung, wie bestimmte besonders gestaltete Ladenfronten (Ladeneingänge

und Schaufensteranlagen, Fenster), Hauseingänge (TUrblätter, Türrahmen, {Jmrahmung

und zugehorige Stufen,), Wappen- und Schlußsteine, Inschriften, Gewände, Figuren,

Konsolen u. ä. sind an Ort und Stelle sichtbar nr erhalten und zu pflegen.

(2) Wo die Belassung nicht möglich ist, sind diese Bauteile im Einvernehmen mit dem

Stadtbauamt bei Abbruch oder Umbauten zLt bereen und beim Wiederaufbau n)

verwenden.

(3 ) Unbeachtlich der Absätze I und 2 sind die Belange des Denkmalschutzes und der

Denkmalpflege bei allen Planungen und Maßnahmen angemessen zu berucksichtigen.

s 4.3

Dachform und Dachdeckung

Dächer sind grundsätzlich als Mansarddächer auszubilden und müssen in ihrer Dachnei-

gung der umgebenden Bebauung angepasst sein . Zusätzfich sind in Einzelfallen Sattel-

dächer, Walmdticher brw . Kruppelwalmdächer zulässig

Als Dachdeckung sind grundsätzhch nur Schieferdeckungen (schwarzgraLr, Natur) und

Kunstschieferdeckungen, die in Form, Farbe und Oberflächenstruktur dem Naturschie-

fer entsprechen, zulässig. Vorhandene Naturschiefereindeckungen sind zu erhalten,

Daruber hinaus sind fur Nebengebäude noch Blecheindeckungen zulässig.

Andere Dacheindeckungen (z.B aus Betondachsteinen, Asbestzement, Bitu-

menschindeln oder Blech) sind auf Hauptgebäuden nicht zulässig

Dachdeckungen sind fur Vorder- und Rückseite des Gebaudes in einheitlichen

Materialien zu sestalten.

(1 )

(2)

(3) Der Uberstand an der Traufe ist entsprechend dem historischen Leitbild enfweder als

profiliertes Gesims oder ais minimaler, konstruktiv nofwendiger Überstand auszubilden
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(4) Dachrinnen und Fallrohre sind zunickhaltend in das Straßen- und Fassadenbild

einzuftigen. Sie müssen aus Kupfer, Zink oder Titanblech sein. Die Farbigkeit muß

sich in das Farbkonzept des Hauses einfügen.

(5) Fallrohre müssen bei bestehenden Nischen "versenkt" sein und durfen das Fassaden-

bild nicht stören.

$ 4.4

Dachaufbauten

(l) Die Länge der Dachaufbauten darf maximal 50 % der Gebaudelänge an der Traufseite

betragen.

(2) Die Traufe darf durch Gaupen nicht durchbrochen werden.

(3) Bei Umbauten und Renovierungen sind die Stellung der Dächer zur Straße, die ur-

spningliche Form der Dächer und die Dachneigung beizubehalten.

(4) Dacheinschnitte im Sinne von Negativgaupen sind nicht zulässig.

(5) Bestehende historische Gaupen sind zu erhatten.

(6) Gaupen sind bei Mansard-, Sattel- oder Walmdächern als Dachhäuschen mit folgenden

Bedingungen zulässig:

(Die Höhe der Dächchen wird bei Dachhäuschen nicht auf die Stirnhöhe angerechnet.)

1. Gaupen sollen im Format als stehendes Rechteck (Breite zu Höhe mindestens 3/4)

ausgebildet werden

2. Stirnflache je Gaupe rnax. 1,5 qm

3. Stirnhöhe max. 1,40 m

4. Bei Fensterbreiten > 80 cm ist eine senkrechte Teilung vorzusehen.

5. Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

6. Gaupenabstand untereinander mindestens 1,5-fache Gaupenbreite
7. Oberkante Stirnfläche muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte liegen

8" Bei Mansarddachern sind Gaupen nur im Mansardgeschoß zulässig

9 " Wandflächen sind mit Ausnahme des Giebeldreiecks in der Stirnseite nicht

zulassig
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10. Die nicht verglasten Gaupenflachen sind in der Farbe der Dacheindeckung bzw"

F assadengestal tung anzugl ei chen

1 1" Alle Gaupen eines Gebaudes müssen in Proportion, Form und Größe gleich sein

(siehe Kommentar 4/Seite 58)

12. Die Gaupendächer sind entsprechend der übrigen Dachfläche in Naturschiefer

oder Kunstschiefer, der in Form, Farbe und Oberflächenstruktur dem

Naturschiefer entspri cht, nr decken.

(7) Schleppgaupen sind bei Mansard-, Sattel- oder Walmdächern mit folgenden

Bedingungen zulässig:

1. Schleppgaupen sind nicht als Schleppgaupenbänder, sondern nur als Einzelgaupen

zulässig.

2. Schleppgaupen sollen im Format als stehendes Rechteck (Breite zu Höhe

mindestens 3/4) ausgebildet werden.

3. Stirnfläche je Gaupe max. 1,5 qm

4. Stirnhöhe max. 1,40 m

5. Bei Fensterbreiten > 80 cm ist eine senkrechte Teilung vorzusehen.

6. Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

7, Gaupenabstand untereinander mindestens 1,5-fache Gaupenbreite

8. Oberkante Stirnfläche muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte liegen

9. Bei Mansarddachern sind Schleppgaupen nur im Mansardgeschoß zulässig

10. Wandflächen sind in der Stirnseite nicht zulässig

11. Die nicht verglasten Gaupenflächen sind in der Farbe der Dacheindeckung bzw.

F assadengestal tun g anasglei chen

12. Alle Gaupen eines Gebaudes rnüssen in Form und Größe gleich sein

13. Die Schleppgaupendächer sind entsprechend der übrigen Dachfläche in

Naturschiefer oder Kunstschiefer, der in Form, Farbe und Oberflächenstruktur

dem Naturschiefer entspricht, zv decken

(siehe Kontmentar 5/Seite 6l)

(8) Daruber hinaus sind auch Doppelgaupen mit folgenden Bedingungen zulässig:

L Die Doppelgaupe muß in der Mitte der Stirnfläche einen Pfosten aufweisen, so

daß sich zwei gleich große Fensteröffnungen ergeben.

2. Die beiden Fenster müssen ein stehendes Format (Breite zu Höhe mindestens 2/3)

haben.

3. Stirnf läche je Gaupe max.2,5 qm

4, Stirnhöhe max. 1.40 m
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5. Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,50 m
6. Gaupenabstand untereinander mindestens eine Gaupenbreite
7. Oberkante Stirnfläche muß in der Ansicht in der unteren Dachhiilfte liegen
8. Bei Mansarddächem sind Doppelgaupen nur im Mansardgeschoß zulässig
9. Die Dächchen der Gaupen sind als Sattel oder Walm auszuführen: als

Deckungsmaterial ist nur Naturschiefer oder Kunstschiefer, der in Form, Farbe
und Oberflächenstruktur dem Naturschiefer entspricht, zugelassen

10. Wandflächen sind mit Ausnahme des Giebeldreiecks in der Stirnseite nicht
zulässig

ll. Die nicht verglasten Gaupenflächen sind der Farbe der Dacheindeckung bzw.
Fassadengestaltung anzugl eichen

12. Alle Doppelgaupen eines Gebäudes müssen in Form und Größe gleich sein.
(siehe Kommentar 7/Seite 66)

(9) Dachflächenfenster sind mit folgenden Bedingungen zulässig:
Einfachverglaste Dachluken gelten nicht als Dachfl ächenfenster

l. Dachflächenfenster dürfen nur in den straßenabgewandten Dachflächen eines
Gebäudes liegen

2. Sie dürfen nicht vom öffentlichen Straßenraum aus einsehbar sein
3. Dachflächenfenster sollen im Format als stehendes Rechteck aussebildet werden

(Breite zu Höhe mindestens 3/4)
4. Flächeje Dachflächenfenster max. 1,5 qm
5. Maximale höhe des Dachfensters 1,5 m
6. Dachflächenfensterabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m
7. Dachflächenfensterabstand untereinander mindestens doppelte Fensterbreite
8. oberkante Dachflächenfenster muß in der Ansicht in der unteren Dachhalfte

liegen

9. Der Rahmen des Dachflächenfensters ist in der Farbe der Dacheindeckuns
anzugleichen

10. Alle Dachflächenfenster eines Gebäudes müssen in proportion, Größe und
Farbgestaltung des Rahmens gleich sein
(siehe Kommentar 8/Seite 68)

(10) Daniber hinaus sind auch Doppelgaupen in Kombination mit Dachhäuschen
@inzelgaupen) auf der gleichen Daclrfläche zulässig:

l. Abstand Einzelgaupe zu Doppelgaupe mindestens 1,S-fache Einzelgaupenbreite.
2 für die Einzel- und Doppelgaupen gelten die unter g 4,4 Abs. 6 und g genannten

Bestimmungen.
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(l l) Zwerchgiebel sind im Format bis max. l/3 zrrr Fassadenlänge an der Traufseite

zulassig.

(12) Die Anschlüsse der Dachaufbauten (Gaupen, Schornsteine etc.) bzrv. Dachanbauten

(Quergebäude) sind als Schieferkehlen auszubilden.

(13) Notwendige Schneefanggitter sind zurückhaltend in die Dachflache zu integrieren. Sie

müssen sich farblich der Dachdeckung anpassen (schiefergrau).

(14) Auf jedem Einzelgebäude darf nur eine Außenantenne (Rundfunk-, Fernseh-, Funk-,

Parabolantenne) errichtet werden. Sie darf die Dachlandschaft durch Größe und Form

nicht beeinträchtigen. Flächige Antennen, Antennenanschlüsse und Kabel sind an

Gebäudeseiten, die vom öffentlichen Verkehrsraum einsehbar sind, nicht zulässig.

(1 )

$ 4.5

Fassadengliederung und Fassadenproportionen

Fassaden sind in einer fur das Gepräge des Ortsbildes, fUr die Umgebung bzw. für den

Baustil des Gebäudes entsprechenden Form zu gestalten. Dies betrifft insbesondere die

senkrechte Fassadengliederung mit Lisenen oder Pilastern, die horizontale Gliederung

mit Gesimsen, die Anordnung der Fenster und Fenstergewände.

Gesimse, Lisenen oder Fenstergewände sind, wenn in Naturstein bzw. als Putzprofile

vorhanden, zu bewahren oder bei Neugestaltung in geeigneter Form und

entsprechendem Material zu gestalten und gegebenenfalls farbig abzusetzen.

Mauerwerksöffnungen sind im Format als stehendes Rechteck auszubilden.

An Gebäudeecken müssen Wandpfeiler von mindestens 0,50 m Breite erhalten bleiben.

In Obergeschossen sind nur Einzelfenster zulässig. Dabei ist entsprechend der histo-

rischen Bauweise eine kleinmaßstäbliche Fassadengliederung durch Reihung der

Fenster in Form stehender Rechtecke einzuhalten. Eine Ausnahme bilden historische

Sonderformate; sie sind zu erhalten. Das Verhältnis der Einzelfensteröffnungen zur

Wandfläche ist bei Neu- und Umbauten am historischen Leitbild auszurichten

(2)

(3)

(4)

9402SA0{ /15
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(5) Wenn mehrere Gebäude zusammengefaßt werden, sind die Fassaden auch bei einem

Neubau so zu gliedern, daß die bisherigen Hausbreiten im wesentlichen gewahrt blei-

ben. Bestehende Versätze in den Gebäudefluchten. Risalite. und Erker müssen erhalten

oder wiederhergestellt werden.

(6) Kniestöcke über 1,00 m Höhe sind unzulässig - ab 0,50 m Höhe müssen sie durch ein

Gesims in der Fassade sestaltet werden.

(7) Bei Neubauten, Umbauten und Renovierungen ist ein Sockel entsprechend dem hi-

storischen Leitbild auszubilden. Der Sockel kann als Spritz- oder Glattputz ausgeführt

sowie mit ortsüblichem unpoliertem Naturstein belegt werden. Keramische Werkstoffe

und Kunststeinplatten sind unzulässig. Die Sockelhöhe da4 im Mittel gemessen, nicht

höher als 1,20 m sein.

(8) Die unterschiedlichen Traufhöhen und Stockwerkshöhen der Gebäude in einer

Straßenfront sind beizubehalten, soweit die Rücksicht auf den in der Umgebung vorhan-

denen Baubestand dies erfordert. Bei traufständigen Satteldächern darf die Traufhohe

der Innenhofseite die Traufiröhe der Straßenseite nicht überschreiten.

(siehe Kommentar 9/Seite 69)

s 4.6

Fassadenvorsprünge und Auskragungen

(1) Vordächer und Markisen sind bei Geschäften zuiässig Sie durfen jedoch nicht die Erd-

geschoßzone von den Obergeschossen trennen, sondern müssen Gliederung und

Maßstäblichkeit des Gebäudes aufnehmen. Vorzugsweise sind als Sonnenschutz

Jal ousi en nt verwenden.

(siehe Kommentar 11/Seite 71)

(2) Erker sind nur im Bereich von Eckgebäuden zulässig

(3) In berechtigten Ausnahmefällen sind sowohl bei historischen Gebäuden ais auch bei

Neubauten Balkone und Loggien auch auf der Straßenseite zulässig



s 4.7

Oberfläche der Außenwände, Farbgestaltung

(1) Verputzte Schmuckfachwerkfassaden und Sichtmauerwerk sollen wieder freigelegt

werden.

(2) Die Putzarten sind entsprechend der Entstehungszeit des Gebaudes herzustellen.

(3) Das Erscheinungsbild der Stadt ist in seiner abgewogenen Vielfalt zu erhalten. Deshalb

ist die Farbgestaltung auf die benachbarte Bebauung bzw, auf den Straßenzug

abzustimmen. Reines Weiß oder sehr helle Farbtöne (Remissionswerte von 80 - 100)

und reines Schwarz oder sehr dunkle Farbtöne (Remissionswerte von 0 - l5) sind nicht

zulässig.

(4) Gebäude und Gebaudegruppen, die architektonisch eine Einheit bilden, aber in

mehrere Eigentumsteile zerfallen, sind in Farbgebung, Material und Proportionen

aufeinander abzusti m m en.

(5) Bei Umbauten und Renovierungen sind Fassadenelemente , wie Trauf- und Stock-

werksgesimse, Tür- u. Fenstergewände sowie Sockel- und Putzgliederungen bei-

zubehalten.

(6) Verschalungen und Fassadenverkleidungen aus Kunststoff oder glatte bzw. glänzende

Oberflachen (2.8. Verkleidungen aus Fliesen, Metall oder poliertem Naturstein) sind

generell nicht zugelassen.

Dies gilt auch für Außentreppen, Nischen, Eingänge und Passagen.

Eine Ausnahme bilden vorhandene historische Oberflachen. Sie sind zu erhalten.

(7) Leitungsführungen auf der Fassade (2.8, Be- und Entlüftungen, Telefonanschlüsse

etc.) sind nicht zulässig.

(8) Gewände sind in Form von Putzfaschen bei Fassadenputz oder in Kunststein, Stuck,

Sandstein, Klinker usw. auszuführen.

Bei Sichtmauerwerk sind Formsteine gleichen Materials und Farbe erlaubt.

(9) Eingangstüren müssen zuruckgesetzt ausgebildet werden Ein bündiges Abschließen

mit der Fassade ist nicht erlaubt.

Seite 37
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(10) Die Rückfassaden sowie offene Giebelflächen

Sichtmauerwerk ausgebi I det werden"

(1 l) Vorhandene historische Giebelverschieferungen
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müssen verputzt, verschiefert oder als

sind zu erhalten.

(1 )

$ 4.9

Fenster, Türen und Rolläden

Vorhandene historische Fenster, Fensterläden und Türen sind zu erhalten. Werden in

bestehenden Gebäuden neue Fenster eingebaut, sind sie als zweiflügelige Fenster mit

Oberlicht entsprechend dem historischen Leitbild auszuführen

(siehe Kommentar l/Seite 52)

(2) Fensteröffnungen sind als stehendes Rechteck mit einem Seitenverhältnis (Breite zu

Höhe) zwischen ll2 und 213 auszubilden. Ausgenommen von dieser Regelung sind

historische Fenster mit Sonderformaten; diese Fenster sind in ihrer urspninglichen

Proportionierung zu erhalten. Bei der Anbringung von Rolladenkästen darf das

Seitenverhältnis des Fensters von 213 nicht unterschritten werden. Aufgesetzte, vor die

Fassade vorstehende Rolladenkästen sind nicht erlaubt.

(4) Die maximale Breite der Fensteröffnung beträgt 1,50 m. Für Schaufenster gelten die

Bestimmungen des $ 4.9"

(3)

(s)

Einzelfenster mit einer Höhe oder einer Breite von mehr als 1,00 m sind in allen

Geschossen mit einer angemessenen Unterteilung (vertikale bzw " horizontale

Sprossung) auszubilden. Für Schaufenster gelten die Bestimmungen des $ 4.9

Fenster mit einer Breite von über I,00 m sind als zweiflüglige Fenster auszuführen.

Fenster kleiner als 1,00 m Breite sind auch als "einflüglige" Fenster zulässig. Fenster

im Sockelbereich dürfen das Öffnungsmaß von 0,60 m Höhe x 1,00 m Breite nicht

überschreiten. Die Fensterrahmenbreiten sollen sich auf das statisch notwendige Maß

beschränken.

Als Materialien für Fenster und Fensterumrahmungen ist nur Holz und Kunststoff

zulässig Die Fensterfarbe muß sich in das Farbkonzept des Hauses einfügen. Das

Material für den Abschluß von Fenster bzw. Lichtoffnungen ist ausschließlich

farbloses Fensterglas. Ausgenommen sind vorhandene historische Verglasungen.

(6)
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Fensterbänke sind in Natur- bnx " Werkstein auszuführen, wobei fur diese

Fensterbänke auch Blechabdeckungen zulässig sind.

Bei Fenstern in Fachwerkfassaden sind fur die Fensterbänke Blech- bn r,

Holzkonstruktionen (auch mit Blechabdeckungen zulässig) n verwenden. Die

Blechabdeckung muß sich in der Farbgestaltung der übrigen Fassade anpassen.

Kunststoffkonstruktionen sind nicht zulässig.

Für Schaufenster gelten die Bestimmungen des $ 4.9.

Türen und Tore sind als Holzkonstruktionen auszuführen.

Als Haus- und Ladeneingänge sind bei vorhandenen Gebäuden Türen zu verwenden,

die möglichst nach historischen Vorbildern zu gestalten sind und mit der Architektur

des Hauses in Einklang stehen.

Das Abweichen von einer Holzkonstruktion ist auf Ladeneingänge beschränkt. In die-

sen Fällen ist ein Metallrahmen entsprechend der Farbgestaltung der übrigen Fenster

und Türen des Gebaudes zulässig

Garagentore sind in den Fassaden der Hauptgebäude nicht zulässig"

Vorhandene historisch bedeutende Türen sind zu erhalten,

Fenster-, Tor- und Türöffnungen sind entsprechend dem historischen Leitbild mit

einem Gewand zu versehen.

s 4.9

Schaufenster

Schaufenster sind nur im Erdgeschoß oberhalb des Sockels zulässig und zusammen mit

den anderen Türen und Toren in Anordnung und Proportion auf Gliederung und Maß-

stab des Gebäudes sowie auf das Gesamtbild der Umgebung abzustimmen.

(siehe Kontnrenlar l2/Seite 74)

Beim Umbau von Erdgeschoßräumen ist, wenn eine Anderung der Fassade geplant

wird, auf die Gesamterscheinung des ganzen Gebäudes, d.h. auf die Gliederung und

Proportionierung und die Gestaltungselemente wie Gesimse, Gewände u.a. des

Gebäudes und seine Einordnung in die Umgebung Rücksicht zu nehmen.

(8)

(e)

(1 )

(2)
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(3) An Schaufensterfronten müssen bei Ladeneinbauten oder -umbauten, die tragenden

Elemente des Gebäudes in Form von Pfeilem nach außen sichtbar gestaltet werden. Die

in der Wandflucht sichtbaren Pfeiler müssen rechteckigen Querschnitt haben. Sie müs-

sen mit ihrem Sturz in gleicher Flucht stehen und so dimensioniert sein, daß sie auch

optisch der Gebäudelast entsprechen.

Aufjeden Fall müssen Pfeiler an den Gebäudeecken vorhanden sein. Die Summe der

Pfeilerbreite soll mindestens 1/5 der Fassadenbreite betraeen

Ausnahmen, wie die gesonderte Gestaltung einzelner Pfeiler z.B als Stahlstutzen oder

Rundpfeiler, sind möglich. Sie müssen sich aber den grundsätzlichen Anforderungen an

die Berucksichtigung der Proportion, Gliederung und des Maßstabes des Gebäudes

anpassen.

(4) Schaufenster müssen eine auf die Proportion und Gliederung des Gebäudes abge-

stimmte Teilung haben. die Schaufensterfarbe muß sich in das Farbkonzept des Hauses

einfügen.

s 4.10
Außenanlagen

(1) Einzäunungen sind nur als senkrechte Brettschaiung mit Abstand, Latfung, Eisenstäbe

usw. eriaubt, die auf Zaunsockeln zwischen Steinpfeilern, gemauerten oder hölzernen

Pfosten entsprechend dem historischen Vorbild stehen.

(2) Vorgärten sind zu begrunen Eine Nutzung als Lager- und Abstellplatz (außer PKW) ist

unzulässie.

$  4 .11

Briefkästen

(1) Briefkästen sind, sofern sie von der Straße aus sichtbar sind, harmonisch in die

Gesamtfassade einzufueen.

(2) Die Außenmontage von Briefkästen an historischen Holzturen ist nicht zuiässig

(siehe Kommentar 13/Seite 75)
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$ 4.12

Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der $$ 4.1 bis 4.9 dieser Satzung oder
gegen vollziehbare Anordnungen aufgrund dieser Satzung können gemäß $ 8l Abs. I

Nr. I und Nr. I I und Abs 2 - 3 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) in der

Fassung vom 26.07 "1994 als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis an 100.000,-

DM geahndet werden.

Eine Ordnungswidrigkeit begeht, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

$ 4 I Allgemeine Anforderungen

$ 4.2 Erhaltung historischer Bauteile

$ 4.3 Dachform und Dachdeckung

$ 4.4 Dachaufbauten

$ 4.5 Fassadengliederung und Fassadenproportionen

$ 4 6 Fassadenvorspninge und Auskragungen

$ 4 7 Oberfläche der Außenwände, Farbgestaltung

$ 4.8 Fenster, Türen und Rolläden

$ 4.9 Schaufenster

handelt.



$s
Gestaltungsanforderungen für Zone IV

Bereich "Wellner Häuser" Auer Straße 3,5,7 ,

Die sogenannten "Wellner Häuser" an der Auer Straße bilden aufgrund ihrer

Ensemblewirkung und der Vielzahl an erhaltenen Originaldetails eine eigene Zone der

Gestal tungssatzung Lößni tz.

Die in den 20'er Jahren dieses Jahrhunderts für Angestellte der in Aue ansässigen

Besteckfirma Wellner erbauten Häuser weisen heute noch das ganze Repertoir der zu

di eser Zeit üb I i chen Architekturgestal tung auf,

Dies zeigt sich insbesondere in der stimmigen Proportionierung der Hauptbaukörper

sowie in den einzelnen Details; angefangen vom Natursteinsockel über die Holzfenster

mit entsprechender Teilung und Klappläden bis hin zum Traufgesims und der

Anordnung und Dimensionierung der Dachgaupen.

Dieses beinahe noch unverfälschte Bild (abgesehen von der Bitumenschindeldeckung)

sollte daher erhalten bleiben.

s 5.1

Allgenreine Anforderu ngen

(l) Alle baulichen Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches sind so zu behandeln, daß

sie sich harmonisch einfügen.Bei der Behandlung baulicher Maßnahmen wird nicht

unterschieden zwischen Neubau und Wiederaufbau sowie Umbau, Renovierung und

sonstigen Arbeiten, die sich auf die äußere Gestalt des Gebäudes auswirken.

Das Einfügen ist besonders gefordert hinsichtlich.

I, der Stellung der Gebaude zueinander

2. einer gegliederten und maßstäblichen Bauweise

3. der Geschlossenheit der Dachlandschaft

4, der auf Ensemblewirkung abgestellten Wahl der Materialien, Farben und der

Konstruktion in ihren sichtbaren Teilen

Seite 42
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$ 5.2

Erhaltung historischer Bauteile

(l) Vorhandene, im Original erhaltene Bauteile wie z, B. Sockel, Traufgesimse, Türen,

Fenster, Fensterläden, Stützmauern usw. sind zu erhalten und zu pflegen. Hiervon

bleiben Belange des Denkmalschutzes unberührt.

(siehe Kommentar I /Seite 5 3)

$ 5.3

Dachform und Dachdeckung

(l) Dächer sind grundsätzlich als Walmdächer auszubilden. Die bestehende Dachneigung

ist beizubehalten

(2) Als Dachdeckung sind nur Schieferdeckungen (schwarzgrau, Natur) und

Kunstschieferdeckungen, die in Form, Farbe und Oberflachenstruktur dem

Naturschiefer entsprechen, zulässig. Dies gilt auch fur die Dächer der Eingangsportale.

Empfohlen wird die Eindeckung in Naturschiefer,

Dachdeckungen sind fur Vorder- und Rückseite des Gebaudes in einheitlichen

Materialien zu gestalten.

(3) Der Überstand an der Traufe ist entsprechend dem Bestand als minimaler, konstruktiv

notwendiger Überstand mit einem Traufgesims aus PutlStuck auszubilden.

(4) Dachrinnen und Fallrohre sind zuruckhaltend in das Straßenbild einzufügen. Sie

müssen aus Zink oder Titanblech sein

(5) Auf jedem Einzelgebäude darf nur eine Außenantenne (Rundfunk-, Fernseh-, Funk-,

Parabolantenne) errichtet werden. Sie darf die Dachlandschaft durch Größe und Form

nicht beeinträchtigen. Flächige Antennen, Antennenanschlüsse und Kabel sind an

Gebäudeseiten, die vom öffentlichen Straßenraum einsehbar sind, nicht zulassig.

o/nas a n,t /r1
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$ 5.4

Dachaufbauten und Dachfenster

(1) Bei Umbauten und Renovierungen sind die Stellung der Dächer zur Straße, die ur-

sprungliche Form der Dächer und die Dachneigung beizubehalten.

(siehe Kommentar l/Seite 53)

(2) Dacheinschnitte im Sinne von Negativgaupen sind bei den bestehenden Gebäuden

nicht zulässig.

(3) Bestehende Gaupen und der Zwerchgiebel bei dem Gebäude Auer Straße 5 sind zu

erhalten.

Zusätzlich zu den vorhandenen Gaupen, und dem Zwerchgiebel sind keine weiter-

gehenden Veränderungen der Dachlandschaft zulassig

$ 5.5

Fassadengl iederu ng und Fassad enp roportio nert

(l) Fassaden sind in einer für den Baustil des Gebäudes entsprechenden Form zu gestalten.

Gesimse, Lisenen, Fenstergewände, Sockel sind zu bewahren oder bei Neugestaltung

in geeigneter Form und entsprechendem Material zu gestalten.

(siehe Kommentar l/Seite 53)

(2) Bei Umbaumaßnahmen dtlrfen bestehende Mauerwerksöffnungen im Format nicht

geändert werden. Die Anordnung und Rhytmisierung der Fenster darf nicht verändert

werden

(3) Kniestöcke sind entsprechend dem vorhandenen Gebäudetypus nicht zulässig.

(4) Die Natursteinsockel in Granitzyklopenmauerwerk sind in Form und Material ^r

erhalten.

(siehe Konrmentar l/Seite 53)

(5) Die vorhandenen Traufhöhen der Gebaude in der Straßenfront sind beizubehalten. Die

Traufe eines Gebäudes muß eine einheitliche Höhe besitzen,

o in lq  A  n l  /dJ
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$ 5.6

Fassadenvorsprünge und Auskragungen

(l) Balkone, Erker und sonstige Auskragungen sind nicht zulassig.

(2) Loggien sind ebenfalls auf der Straßenseite nicht zulässig.

$ 5.7

Oberfläche der Außenwände, Farbgestaltung

( 1) Alle 3 Gebaude dieser Zone müssen nach einer Farbanalyse eine aufeinander

abgestimmte Putz- und Farbgestaltung erhalten, um die Originalfarbigkeit wieder

herzustellen.

(2) Sollte die Gebäudegruppe in mehrere Eigentumsteile zerfallen, so sind weiterhin

Farbgebung, Material und Proportionen aufeinander abzustimmen.

(3) Bei Umbauten und Renovierungen sind Fassadenelemente , wie Traufgesimse, Tür- u.

Fenstergewände sowie Sockel- und Putzgliederungen beizubehalten.

(4) Verschalungen und Fassadenverkleidungen aus Kunststoff oder glatte bzw. glänzende

Oberflächen (2.B. Verkleidungen aus Fliesen, Metall oder poliertem Naturstein) sind

generell nicht zugelassen"

Dies gilt auch ftir Außentreppen, Nischen und Eingänge.

(5) Leitungsführungen auf der Fassade (r.8. Be- und Entlüftungen, Telefonanschlüsse

etc.) sind nicht zulässig.

$ 5.8

Fenster, Fensterläden, Türen und Rolläden

(l) Die vorhandenen Originalfenster (Mitteldeutscher Typ) und Originaltüren sind bei den

Gebäuden der Zone V zu erhalten. Werden in diese Gebäude neue Fenster eingebaut,

müssen sie dem Original entsprechend ausgeführt werden.

(siehe Kommentar l/Seite 53)
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(2) Als Material fur Fenster bzw. Fensterrahmungen, Tore und Türen ist nur Holz zulässig

in der Farbe weiß. Das Material für den Abschluß von Fenster- bmv, Lichtoffnungen

ist ausschließlich farbloses Fensterglas.

Werden in die Gebaude neue Hauseingangsturen eingebaut, so sind diese möglichst

nach den vorhandenen Vorbildern zu gestalten.

(3) Die vorhandenen Holzfensterläden sind ^r erhalten. Fehlende oder schadhafte

Fensterläden im Erd- und Obergeschoßbereich sind durch neue Konstruktionen

entsprechend den vorhandenen Vorbildern zu ersetzen.

(4) Das Anbringen von Rolladenkästen ist nicht zulassig

(5) Die Fensteröffnungen im Sockelbereich drirfen nicht verändert werden.

s s"e
Schaufenster

(1) Schaufenster sind nicht zulässig.

$ 5.10

Außenanlngerr

(1) Die vorhandenen Stützmauern aus Granitzyklopenmauerwerk sowie die beiden

Eingangsportale und Zaunpfeiler aus Granitquadermauerwerk sind zu erhalten. eine

unverkleidete oder mit "Natursteinriemchen" verblendete Betonstützmauer ist nicht

zulässig,

(siehe Kontnrentar I/Seite 53)

(2) Einzäunungen sind nur als senkrechte Lattung mit Zwischenraum entsprechend dem

vorhandenen Vorbild auf Zaunsockeln zwischen gemauerten Steinpfeilern erlaubt.

(3) Die Vorgartenzone ist zu begninen, Eine Nutzung als Lager- und Abstellplatz (auch

Pkw) ist unzulässig.

9402540{ /46



Seite 47

$ 5 .11

Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der $$ 5.1 bis 5.9 dieser Satzung oder
gegen vollziehbare Anordnungen aufgrund dieser Satzung können gemäß $ 8l Abs. I
Nr. I und Nr. I I und Abs 2 - 3 der Sachsischen Bauordnung (SächsBO) in der
Fassung vom 26.07.1994 als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis an 100.000,-

DM geahndet werden.

Eine Ordnungswidrigkeit begeht, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

$ 5.1 Allgemeine Anforderungen

$ 5.2 Erhaltung historischer Bauteile

$ 5.3 Dachform und Dachdeckung

$ 5.4 Dachaufbauten

$ 5.5 Fassadengliederung und Fassadenproportionen

$ 5.6 Fassadenvorspninge und Auskragungen

$ 5.7 Oberflache der Außenwände, Farbgestaltung

$ 5.8 Fenster, Türen und Rolläden

$ 5.9 Schaufenster

handelt.

$6

Werbeeinrichtungen und Automaten

Für die Zulassigkeit von Werbeanlagen und Automaten gilt die "Satzung der Stadt
Lößnitz über Werbeanlagen und Automaten in der Innenstadt" in der jeweils geltenden

Fassung. (Fall s vorhanden).

$7

Ausnahmen und Befreiungen

(1) Von zwingenden Vorschriften dieser Satzung kann die untere Bauaufsichtsbehorde im

Einvernehmen mit der Stadt Lößnitz auf Antrag befreien, wenn besondere

städtebauli che Gninde diese erfordern.
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Von Vorschriften in der Satzrng, in denen Ausnahmen vorgesehen sind, kann die

untere Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt Lößnitz Ausnahmen

gestatten.

Weitere Ausnahmen von den Regelungen dieser Satzung können in Bebauungsplänen,

die im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung liegen, festgesetzt werden.

$8

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Der

Übersichtsplan zur Satzung wird durch Ersatzbekanntmachung bekannt gemacht, d.h.

er wird zur kostenlosen Einsichtnahme durch jödermann während der Dienststunden

im Venvaltungsgebäude 2, Sitzungsraum, Marhplatz 2, 08294 Lößnitz, niedergelegt.

Der wesentliche Inhalt des Übersichtsplanes ist in $ I dieser Gestaltungssatzung

dargelegt.

Lößnitz, den al" ,U,4gg?

rn/,w'/;'/
f ,4"re6, 

eiste

U

r
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Beka n ntm a ch u n gsa no rd n u n g

Die Gestaltungssatzung, die

- der Stadtrat der Stadt Lößnit z am 04 06 1997 beschlossen hat und

- das Regierungspräsidium mit Bescheid vom 19.03 1998 mit Auflagen -qenehmigt hat

wird hiermit öffentlich bekanntqemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften kann gegen diese Satzung nach Ablauf

eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr -geltend gemacht werden, es sei denn, daß

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erficl5 ist

2 Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen. die Genehmigung oder die
Bekanntmachuns der Satzuns verletzt worden sind

der Bürgermeister dem Beschluß nach S 5: Abs. 2 SächsGemO we-qen Gesetnvidri-ekeit
w-idersprochen hat

vor Ablauf der Jahresfrist

a. ) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet hat oder

b ) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Stadt
unter Bezeichnung des Sachverhaltes. der die Verletzune Begrunden soll,
schriftlich eeltend eemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Zifrern 3 oder 4 -qeltend gemacht worden, so kann auch nach

Ablauf der im $ a Abs.4 Satz I SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen.

1  1  1998

(z/

Lößnitz,den 12.
, .  /

, /
l /Lu  / . t ,  - : /  -
r

,G. Troll
i Bür-eermeister

i
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KOMMENTAR T

Anlehnung an das historische Leitbild

bedeutet, daß die Gestaltungsprinzipien und -elemente des historischen
Leitbildes insoweit aufgegriffen werden, als dies fur die Anpassung an den
Bestand und das Einfugen in die Umgebung günstig (und für die Nutzung des
Gebäudes zumutbar) ist,

Historisches Leitbild Zone I und II

* Gebäude in Traufstellung

* Gebäude stehen auf einem
abgesetzten Sockel

* Zweigeschossige Bauwei se
(maximal 3 Geschosse)

* Geschosse sind durch
Gesimsbänder in Putz oder
Naturstei n horizontal gegli edert

* In Obergeschossen Einzelfenster
als zweiflügelige Fenster mit
Oberlicht, schlanke Holzprofi I e

* Tor und Türen in
Holzkonstruktionen

* Mauerwerksöffnungen sind
im Format als stehendes
Rechteck auszubilden

* Dächer als Satteldächer mit
Natursch i eferdeckung,Ei nzel -
gaupen mit eingebundenen
Schieferkehlen

* Profi liertes Traufgesims

* Geschlossene Dachfl ächen

* keine oder nur geringe Dach-
überstände

* Fenster und Türöffnungen
sind mit Gewänden in Putz oder
Naturstein gerahmt
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Satteldach

Eiruelgaupen

Pro filiertes Traufges ims

Stehende Fensterformate mit Gewänden

Pubfassaden

Gesims

Tttren und Tore als
Holzkonstruktion

Sockel
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ZONE I



Hi storisches Leitbild Zone III

* Gebäude in Traufstellung

* Gebäude stehen auf einem abge-
setzten Sockel, überwiegend
verkl eidet mit behauenem
Naturstein

* Zweigeschossi ge Bauwei se
(maximal 3 Geschosse)

* Geschosse sind durch Gesims-
bänder in Putz oder Naturstein
horizontal gegliedert

* Große Geschoßhöhen (ca. 3 m)

* Obergeschosse mit Einzelfenster
in Form stehender Rechtecke als
zweiflrigelige Fenster mit Ober-
l icht

* Fenster mit historischen
Sonderformaten

* Gesimse, Lisenen oder Fen-
stergewände in Naturstein oder
als Putzprofile

* Mansarddächer mit Natur-
schiefereindeckungen

* Profi liertes Traufgesims
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Mansarddach

Pro fi liertes Traufsesim s
Kniestock
Fenster mit historischen
Sonderformaten

stehende
Fensterformate

Sockel aus Nahrstein
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ZONE IV

iill,#U'{
-täi+:



Seite 54

KOMMENTAR 2

Län ge der Dachaufbauten

Die Länge der Dachaufb4uten darf maximal 45 oÄ der Gebäudelänge an der
Traufseite betragen.
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KOMMENTAR 3

Dacheinschnitte

Dacheinschnitte im Sinne von Negativgaupen sind nicht zulässig.
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KOMMENTAR 4

Gaupen

Gaupen in Zone I sind bei Sattel- oder Walmdächern als Dachhäuschen mit
folgenden Bedingungen zulässig:

* Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

* Gaupenabstand untereinander rninO.rt.ns 1,S-fache Gaupenbreite

* Oberkante Stirnflache muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte liegen

* Keine Verblechung in Gaupenkehlen, Ausführung als eingebundene Kehlen
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Gaupen in Zone II sind bei Sattel- oder Walmdachern als Dachhäuschen
folgenden Bedingungen zulassig:

* Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

* Gaupenabstand untereinander mindestens eine Gaupenbreite

* Oberkante Stirnflache muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte liegen

* Keine Verblechung in Gaupenkehlen, Ausführung als eingebundene Kehlen

S  t i r n  f  l ä c h e" ma. 15 m?
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Gaupen in Zone III sind bei Mansard-, Sattel- oder Walmdachern als
nacn-nauschen mit folgenden Bedingungen zulässig: 

''

* Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

* Gaupenabstand untereinander mindestens 1,5-fache Gaupenbreite

* Oberkante Stirnfläche muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte liegen

* Bei Mansarddächern sind Gaupen nur im Mansardgeschoß zulässig

* Keine Verblechung in Gaupenkehlen, Ausführung als eingebundene Kehlen
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KOMMENTAR 5

Schl eppsaupgen

Schleppgaupen in Zone I sind bei Sattel- oder Walmdächern mit folgenden
Bedingungen zulässig:

* Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

* Gaupenabstand untereinander mindestens doppelte Gaupenbreite

* Oberkante Stirnflache muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte liegen

* Keine Verblechung in Gaupenkehlen, Ausfuhrung als eingebundene Kehlen
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Schleppqaupen in Zone II sind bei Sattel- oder Walmdächern mit folgenden
Bedingungen zulässig:

* Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

* Gaupenabstand untereinander mindestens eine Gaupenbreite

* Oberkante Stirnflache muß in der Ansicht in der unteren Dachhalfte liegen

* Keine Verblechung in Gaupenkehlen, Ausfrihrung als eingebundene Kehlen
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Schleppgaupen in Zone III sind bei Mansard-, Sattel- oder Walmdachern mit

@ngungenzulässig: 
t

* Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

* Gaupenabstand untereinander mindestens 1,S-fache Gaupenbreite

* Oberkante Stirnflache muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte liegen

* Bei Mansarddächern sind Schleppgaupen nur im Mansardgeschoß zulässig

* Keine Verblechung in Gaupenkehlen, Ausführung als eingebundene Kehlen
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KOMMENTAR 6

Gaupen bei Mansarddächern

@pen in Zone I sind bei Mansarddächern als Dachhäuschen mit folgenden
Bedingungen zulässig:

* Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,00 m

* Gaupenabstand untereinander mindestens 1,S-fache Gaupenbreite

* Gaupen sind nur im Mansardgeschoß zulässig

* Keine Verblechung in Gaupenkehlen, Ausfuhrung als eingebundene Kehlen
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Gauoen in Zone II sind bei Mansarddächern als Dachhäuschen mit folgenden
Bedingungen zulässig

* Gaupenabstand zur Gebelwand mindestens 1,00 m

* Gaupenabstand untereinander mindestens eine Gaupenbreite

* Gaupen sind nur im Mansardgeschoß zulässig

* Keine Verblechung in Gaupenkehlen, Ausführung als eingebundene Kehlen
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KOMMENTAR 7

Doppelsaupen

Doppelgaupen in Zone I können mit folgenden Bedingungen zugelassen werden:

* Gaupenabstand zur Giebelwand mindestens 1,50 m

* Gaupenabstand untereinander mindestens eine Gaupenbreite

* Oberkante Stirnflache muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte liegen

* Keine Verblechung in Gaupenkehlen, Ausführung als eingebundene Kehlen
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Doppelgaupen in Zone II können mit folgenden Bedingungen zugelassen
werden:

* Gaupenabstand zur Gebelwand mindestens 1,50 m

* Gaupenabstand untereinander mindestens eine Gaupenbreite

* Oberkante Stirnflache muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte liegen

* Keine Verblechung in Gaupenkehlen, Ausführung als eingebundene Kehlen
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Doppeleaupen in Zone III können mit folgenden Bedingungen zugelassen
werdani 

- - i'-

* Gaupenabstand zur Gebelwand mindestens 1,50 m

* Gaupenabstand untereinander mindestens eine Gaupenbreite

* Oberkante Stirnfläche muß in der Ansicht in der unteren Dachhalfte liegen

t Keine Verblechung in Gaupenkehlen, Ausführung als eingebundene Kehlen
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KOMMENTAR 8

Dachflächenfenster

Pacb!ächenfelster in Zone I und II dürfen nur in den straßenabgewandten
Dachflächen eines Gebäudes liegen und sind mit folgenden Bedingungen zuläs-
sig:

* Dachflächenfensterabstand zur Gebelwand mindestens 1,00 m

* Dachflächenfensterabstand untereinander mindestens doppelte Fensterbreite

* Oberkante Dachflachenfenster muß in der Ansicht in der unteren Dachhalfte
liegen
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Dachflächenfenster in Zone III drirfen nur in den straßenabgewandten
Dachflächen eines Gebaudes liegen und sind mit folgenden Bedingungen zuläs-
sig:

* Dachflächenfensterabstand zur Gebelwand mindestens 1,00 m

* Dachflächenfensterabstand untereinander mindestens doppelte Fensterbreite

* Oberkante Dachflächenfenster muß in der Ansicht in der unteren Dachhälfte
liegen
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KOMMENTAR 9

Fassadengl i ederun g und Fassadenproporti onen

Fassaden sind in einer für das Gepräge des Ortsbildes, für die Umgebung bzw.
für den Baustil des Gebäudes entsprechenden Form zu gestalten. Dies betrifft
insbesondere die senkrechte Fassadengliederung mit Lisenen oder Pilastern, die
horizontale Gliederung mit Gesimsen, die Anordnung der Fenster und Fenster-
gewände

Mansarddach

Prolilicncs Tra ufccsirns
Klicstock
Fcnstcr mit htsto rischen
Sondcrformotcn

stchendc
Fcnstcrformatc

Gcsinrs

Sockcl aus Naturstcin
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KOMMENTAR IO

Vordächer und Markisen

Vordächer und Markisen in Zone I und II sind bei Geschäften zulässig.
dtirfen jedoch nicht die Erdgeschoßzone von den Obergeschossen trennen.

Sie
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Yordächer und Markisen in Zone III sind bei Geschaften zulassig. Sie dürfen
jedoch nicht die Erdgeschoßzone von den Obergeschossen trennen.
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KOMMEI{TAR 1I

Fassadenverkl ei dunsen

Verschalungen und Fassadenverkleidungen
Oberflächen sind nicht zugelassen.

aus Kunststoff oder glänzenden
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KOMMENTAR 12

Schaufenster

Schaufenster in Zone I und II sind nur im Erdgeschoß zulässig und in Anordnung
und Proportion auf die Gliederung des Gebäudes abzustimmen.

gäi Schaufensterfronten müssen die tragenden Elemente des Gebaudes in Form
von Pfeilern gestaltet werden.

An den Gebäudeecken müssen Pfeiler vorhanden sein. Die Summe der
Pfeilerbreite soll mindestens l/5 der Fassadenbreite betragen.
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Schaufenster in Zone III sind nur im Erdgeschoß zulassig und in Anordnung und
Proportion auf die Gliederung des Gebäudes abzustimmen.

Bei Schaufensterfronten müssen die tragenden Elemente des Gebäudes in Form
von Pfeilern gestaltet werden,

An den Gebäudeecken müssen Pfeiler vorhanden sein. Die Summe der
Pfeilerbreite soll mindestens l/5 der Fassadenbreite betragen.
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KOMMENTAR 13

Briefkästen

Die Außenmontage von Briefkästen an historischen Holztüren ist nicht zulässig.

Dort, wo die räumliche Situation es zuläßt, sollten Brief- und Zeitungskästen im
Innenflur des Gebaudes angebracht werden,
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